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A. Gemeinsame Bestimmungen

1. Grundlagen des Vertrags

Folgende Dokumente bilden die Grundlage des Versiche-
rungsvertrags:

- lhr Antrag

- lhr Fahrzeugverzeichnis

- lhre Police

— Die Allgemeinen und die Besonderen Bedingungen

— Allfallige Nachtrage

2. Versicherungsarten
Der Vertrag kann fir vier verschiedene Versicherungen gelten:

— Haftpflichtversicherung
- Kaskoversicherung
— Unfallversicherung
- Flotten Assistance

Welche dieser Versicherungen Sie abgeschlossen haben, steht
in Ihrer Police. Einzelheiten zu den Deckungen pro Fahrzeug
werden im Fahrzeugverzeichnis angegeben. Die Allgemeinen
Bedingungen Ihrer Versicherungen finden Sie unter A, die Be-
sonderen Bedingungen unter B (Haftpflichtversicherung), C
(Kaskoversicherung), D (Unfallversicherung) und E (Flotten As-
sistance).

3. Versichertes Fahrzeug
Versichert sind die Fahrzeuge, welche in Ihrem Fahrzeugver-

zeichnis aufgefuhrt sind.

Begriffserklarung:

Beschriebenes Fahrzeug Fahrzeugart
Auto Personenwagen

. Personenwagen mit einem Alter
Oldtimer von mehr als 30 Jahren
Motorrad Motorrad/Roller
Nutzfahrzeug Ubrige Fahrzeugarten
Ersatzfahrzeug

Wenn das Strassenverkehrsamt Ihnen voriibergehend die Be-
nutzung lhres Kontrollschildes auf einem Ersatzfahrzeug der
gleichen Preisklasse bewilligt hat, gilt die Versicherung fir die-
ses Ersatzfahrzeug (geméss Art. 67 des Strassenverkehrsge-
setzes (SVG)). Sofern eine Kaskoversicherung besteht, bleibt
das vorlbergehend ersetzte Fahrzeug in dieser Zeit fur Feu-
er-, Diebstahl- und Elementarschaden versichert. Detaillierte
Informationen erhalten Sie beim Strassenverkehrsamt lhres
Kantons.

4. Wann und wo gelten lhre Versicherungen?

Ihre Versicherungen sind in der Schweiz, in allen EU- und
EWR-Mitgliedstaaten sowie in Andorra gultig. Die Kaskover-
sicherung, die Unfallversicherung sowie die 24h-Pannenhilfe
und Assistance gelten auch in Kosovo. Aber wenn Sie euro-
paische Lander besuchen wollen, die nicht EU oder EWR-
Mitglieder sind, missen Sie vorher bei Generali eine aktuelle
internationale Versicherungskarte bestellen. Fir Lédnder oder
Gebiete, die auf der internationalen Versicherungskarte durch-
gestrichen oder ausgeschlossen sind, gelten lhre Versicherun-
gen nicht.

In Landern, in denen eine Haftpflicht-Grenzversicherung ab-
geschlossen werden muss (zum Beispiel in Kosovo), gilt aus-
schliesslich diese. Die Pramien und Kosten der Grenzversi-
cherung missen Sie bezahlen. Bei Uberseetransporten sind
Ihre Versicherungen nur gultig, wenn Start und Ziel innerhalb
des Geltungsbereiches liegen. In einigen Ladndern missen Sie
zuséatzlich eine obligatorische Grenzversicherung abschlies-
sen.

Ihre Versicherungen sind nicht mehr glltig, wenn Sie lhren
Wohnsitz von der Schweiz ins Ausland verlegen oder fir lhr
versichertes Fahrzeug auslandische Kontrollschilder 16sen.
Ihre Versicherungen erléschen dann spétestens Ende des Ver-
sicherungsjahres. Wenn Sie lhre Versicherungen vorher aufld-
sen wollen, missen Sie Generali kontaktieren und lhre schwei-
zerischen Kontrollschilder abgeben.

5. Beginn und Dauer lhrer Versicherungen

Ihr Vertrag gilt fir die Dauer, die in Ihrer Police steht. |hr Versi-
cherungsschutz gilt fir Schéden, die in diesem Zeitraum pas-
sieren.

Die Haftpflichtversicherung und die vorsorgliche Kaskoversi-
cherung (gemass Art. 42 AVB) beginnen ab dem Zeitpunkt der
Fahrzeugeinlésung. Die Kaskoversicherung und die Unfallver-
sicherung beginnen am Datum auf lhrer Police. Falls Sie aber
vorher von Generali eine schriftliche Bestatigung erhalten ha-
ben, gilt das dort ersichtliche Datum.

Bevor Sie Ihre Police oder eine schriftliche Bestétigung erhal-
ten, kann Generali Ihren Antrag schriftlich oder in einer ande-
ren Form, die den Nachweis durch Text ermdglicht, ablehnen.
14 Tage nach dem Eintreffen dieser Mitteilung gilt dann der
vorlaufige Versicherungsschutz nicht mehr. Fur die Dauer des
vorlaufigen Versicherungsschutzes missen Sie Ihre Prémie
anteilméssig bezahlen.

Sie kénnen Ihre Kaskoversicherung erst nach einem Jahr un-
unterbrochener Dauer anpassen, falls lhre Anpassung zu einer
Pramienreduktion fiihren sollte. Dies gilt, egal fir wie lange Sie
den Vertrag abgeschlossen haben.

Wenn Sie oder wir nicht kiindigen, verlangert sich die Versi-
cherung nach Ablauf der Laufzeit jeweils stillschweigend um
ein Jahr. Der Vertrag kann, auch wenn er flr eine langere Dau-
er vereinbart wurde, auf das Ende des dritten oder jedes dar-
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auffolgenden Jahres gekiindigt werden. Aus wichtigem Grund
kann der Vertrag jederzeit gekiindigt werden. Die Kindigung
hat unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich
oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermd&glicht, zu
erfolgen. Haben Sie den Vertrag fir weniger als ein Jahr abge-
schlossen, erlischt er am Tag, der in lhrer Police aufgefiihrt ist.

6. Anderungen der Gefahren

Gefahren konnen sich wahrend der Vertragsdauer verandern.
Diese Veranderungen missen Sie Generali sofort schriftlich oder
in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermdglicht,
mitteilen. Bei einer Verminderung der Gefahren, reduzieren wir
Ihre Préamien sofort, nachdem wir lhre Mitteilung erhalten haben.
Nehmen die Gefahren zu, dann gilt Ihre Versicherung auch fur
die neuen Gefahren, wenn Sie uns dies mitgeteilt haben. Falls
Generali die erhdhten Gefahren nicht versichern will, dann mus-
sen wir den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt lhrer
Mitteilung kiindigen. Wenn Sie uns die Anderung nicht melden,
sind wir nicht mehr an den Vertrag gebunden.

7. Selbstbehalt

1. Bei jedem Schadenfall, den Generali bezahlt, missen Sie
den im Vertrag oder Fahrzeugverzeichnis vereinbarten Selbst-
behalt bezahlen. Generali verrechnet Ihnen den Selbstbehalt
mit den Leistungen oder stellt Ihnen eine Rechnung. Wenn Sie
diese Rechnung nicht innert vier Wochen bezahlen, erhalten
Sie eine Mahnung. Bezahlen Sie diese Rechnung dann immer
noch nicht innerhalb von 14 Tagen, wird Ihr Vertrag aufgeldst.
Den Selbstbehalt missen Sie trotzdem noch bezahlen.

2. In folgenden Fallen von Haftpflicht und Kasko haben Sie kei-
nen Selbstbehalt:

Haftpflicht

— Wenn wir zwar etwas fUr Sie bezahlen, Sie aber keine
Schuld trifft (reine Kausalhaftung).

— Bei Strolchenfahrten, wenn Sie nichts daflr kénnen, dass
Ihr Fahrzeug daflr entwendet wurde.

— Wenn ein Schaden passiert wahrend dem Fahrunterricht
mit einem Fahrlehrer, der eine Bewilligung hat.

Kasko

— Bei einem Schaden, bei dem eine andere Person oder ihre
Versicherung die Haftpflichtentschadigung (im Totalscha-
denfall die Zeitwertentschadigung) zu 100% bezahlt hat.

3. Es gilt der héhere Selbstbehalt, wenn

— ein Schaden gleichzeitig passiert fir 2 Fahrzeuge
(Zugfahrzeug und ein Anhanger) und

— beide Fahrzeuge bei Generali versichert sind.

8. Einseitige Vertragsanpassungen

Generali hat das Recht, den Versicherungsvertrag bei

- Anderungen von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen
des Versicherungsvertrages beruhen oder

- unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Ande-
rungen der héchstrichterlichen Rechtsprechung oder der
Verwaltungspraxis der FINMA

einseitig anzupassen.

Zudem kann Generali die Pramien, Selbstbehalte, Karenzfris-
ten, Entschadigungsbegrenzungen, entsprechend der Kos-
tenentwicklung dieses Versicherungsproduktes (z. B. erhdhte
Gebulhren im Zahlungsverkehr, usw.) erhéhen oder reduzieren.

Zur Anpassung des Vertrages muss Generali lhnen die An-
derungen spatestens 25 Tage vor Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres bekanntgeben. Wenn Sie mit den Anderungen
nicht einverstanden sind, kdnnen Sie den Vertrag auf Ende des
laufenden Versicherungsjahres kiindigen. Sofern die Kiindi-
gung nicht spétestens am letzten Tag des laufenden Versiche-
rungsjahres bei Generali eintrifft, gelten die Anderungen als
durch Sie genehmigt.

Wenn die Vertragsanpassungen zu lhren Gunsten sind (z. B.
Senkung der Pramien oder Selbstbehalte usw.) besteht kein
Kindigungsgrund.

9. Kiindigung bei einem Schaden

Wenn lhnen ein Schaden entsteht, fur den Generali bezahlen
muss, kdnnen Sie oder Generali die betroffene Versicherung
oder den gesamten Vertrag kiindigen. Die Kiindigung von Ge-
nerali muss spatestens mit Auszahlung der Entschadigung
geschehen, Ihre Kiindigung spatestens 14 Tage nachdem Sie
Uber die Auszahlung informiert wurden.

Kundigen Sie oder Generali, so erlischt der Versicherungs-
schutz 14 Tage nachdem die Kiindigung bei lhnen oder uns
eintrifft.

Im Falle eines Totalschadens erlischt die Kaskoversicherung
automatisch.

10. Halterwechsel

Bei einem Halter- oder EigentUmerwechsel des versicherten
Fahrzeuges enden die Kaskoversicherung und die Unfallver-
sicherung. Die Haftpflichtversicherung bleibt bestehen und
Ubertragt sich auf den neuen Halter/Eigentimer.

Will der neue Halter/Eigentimer die Haftpflichtversicherung
nicht tbernehmen, dann kann er dies Generali innerhalb von
14 Tagen nach dem Halterwechsel schriftlich oder in einer an-
deren Form, die den Nachweis durch Text ermdglicht, mittei-
len. Dieser Vertrag erlischt, wenn der neue Fahrzeugausweis
wegen eines anderen Versicherungsvertrags ausgestellt wird.

Wenn Generali die Haftpflichtversicherung nicht weiterfiihren
will, kbnnen wir ebenfalls innert 14 Tagen nach Kenntnis des
Halterwechsels schriftlich oder in einer anderen Form, die den
Nachweis durch Text ermdglicht, kiindigen. In diesem Fall en-
det der Vertrag vier Wochen nachdem die Kindigung beim
neuen Halter eingetroffen ist.

11. Flottenrabatt

Rabatte werden von Generali bei der Erstellung der definitiven
Offerte festgelegt. Die Rabatte gelten fir die Vertragsdauer
unter Vorbehalt von Art. 8-10. Rabatte werden immer von der
Grundpramie abgezogen.
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12. Pramienzahlung, Pramienriickerstattung,
Pramienabrechnung und Gebiihren

1. Prdmienzahlung

lhre provisorische Préamie wird auf Basis |Ihres aktuellen Fahr-
zeugverzeichnisses ab Vertragsbeginn berechnet. Ihre provi-
sorische Pramie missen Sie jahrlich an dem Datum bezahlen,
das in lhrer Police unter Hauptfalligkeit steht. Bei Teilzahlung
kann Generali fir jede Rate einen Zuschlag verlangen.

2. Pramienriickerstattung

Bei einer Vertragskiindigung wahrend des Versicherungsjahrs

zahlt lhnen Generali den vorbezahlten Teil Ihrer Pramie fir die

nicht abgelaufene Zeit |hrer Versicherungsperiode zurlick.

Ausser wenn:

— wir die Versicherungsleistung erbracht haben und danach
kein Risiko mehr besteht oder

— Sie den Vertrag im Teilschadenfall innerhalb eines Jahres
nach Abschluss kiindigen.

3. Anderungen und definitive Pramienabrechnung

Der Vertrag wird bei Anderungen sofort angepasst. Anderun-
gen sind zum Beispiel Einschluss eines neuen Fahrzeuges,
Fahrzeugwechsel, Sistierung, Wiederinkraftsetzung oder Auf-
hebungen. Wéahrend des Versicherungsjahres werden aber
keine Pramien angepasst und keine Policen ausgestellt. Immer
zu Jahresbeginn erstellen wir die Prémienabrechnung und be-
riicksichtigen dabei die Anderungen.

Generali ist fir die Bestatigung der Anderung verantwortlich.
Sie kénnen jederzeit von uns die allfélligen Besonderen Bedin-
gungen verlangen, die den Deckungsumfang lhrer Versiche-
rung zeigen.

4. Anpassung der provisorischen Pramie

Die provisorische Pramie wird dem Fahrzeugbestand am 1. Ja-
nuar des laufenden Jahres angepasst. Diese Anpassung findet
nach der Erstellung der definitiven Prémienabrechnung statt.

Die Bedingungen fiir den Vertrag &ndern sich nicht.

Die Differenz zwischen der alten und der neuen provisorischen
Pramie zahlen wir lhnen zuriick oder Sie erhalten eine Rech-
nung.

5. Mehrere Prémienzahler

Wenn es mehrere Pramienzahler gibt, erhalt jeder einzeln eine
Rechnung fur seine Fahrzeuge geméss Fahrzeugverzeichnis.
Werden die Prédmien nicht bezahlt, haften aber Sie. Sie werden
von uns mit der ersten Zahlungserinnerung Uber die offenen
Pramien informiert. Vor dem Deckungsunterbruch erhalten Sie
eine letzte Mahnung. Der Deckungsunterbruch fir offene Pré&-
mien gilt fir die gesamte Police, auch wenn andere Pramien-
zahler die Pramien bezahlt haben.

6. Gebiihren

Wenn Sie lhre Rechnungen nicht bezahlen, verlangen wir fir
Mahnungen eine Gebuhr. Wir kénnen fiir das Einfordern der
Pramien einen Inkassodienstleister beauftragen. Dieser kann
weitere Gebihren in Rechnung stellen. Muss Generali beim
kantonalen Strassenverkehrsamt den Entzug lhrer Kontroll-

schilder beantragen, missen Sie eine weitere Gebihr von CHF
100.- bezahlen.

Generali kann fir besondere Dienstleistungen und Verwal-
tungsaufwénde fur Ihren Vertrag Gebuhren erheben. Darunter
fallen beispielsweise Gebihren wegen Zahlungen der Prémie
am Postschalter oder erneutes Zustellen von bereits zugestell-
ten Dokumenten. Unser Geblhrenreglement kénnen Sie unter
generali.ch/gebuehren abrufen.

13. Uberschussbeteiligung

Wenn von Ihnen vereinbart, erhalten Sie einen allfallig verblei-
benden anteilmassigen Uberschuss aus lhrem Versicherungs-
vertrag. Einen allfélligen Verlust berrechnen wir lhnen nicht.

Die Abrechnung erfolgt nach dem vereinbarten Zeitraum. Der
Aufwand flir Schadenfalle, die wahrend dieser Zeit entstanden
sind, ziehen wir dem Uberschussbetrag ab. Sobald die Pramie
bezahlt ist und die Schadenfalle abgeschlossen sind, erstellen
wir die Abrechnung fiir den Uberschuss.

Die Uberschussbeteiligung gilt fiir die Vollkaskoversicherung
gemass Vertrag. Bei einer Kiindigung des Versicherungsver-
trages vor Ende der Abrechnungsperiode erhalten Sie keine
Uberschussbeteiligung.

14. Kontrollschild hinterlegen

Sie kénnen Ihre Kontrollschilder bei der zustdndigen Behor-
de vorlUbergehend hinterlegen. Wahrend dieser Zeit ruhen lhre
Versicherungen, bis Sie lhre Nummernschilder wieder einlo-
sen.

Wahrend dieser Zeit sind Sie immer noch versichert auf Stras-
sen, die dem 6ffentlichen Verkehr nicht offenstehen. Und zwar:
— in der Haftpflichtversicherung und fur Kollisionsschéaden
in der Vollkaskoversicherung [Art. 35 lit. a) AVB] maximal
sechs Monate ab Hinterlegen lhrer Nummernschilder;

— flr die anderen versicherten Risiken der Vollkaskover-
sicherung und fur die Teilkaskoversicherung wahrend der
ganzen Zeit, in der lnre Nummernschilder hinterlegt sind,
jedoch maximal wéhrend zwdlf Monaten ab Hinterlegen
Ihrer Nummernschilder.

Die Pramien fur Fahrzeuge mit hinterlegten Kontrollschildern
werden anteilsméassig und bei der Erstellung der definitiven
Pramienabrechnung zurtckerstattet.

Bei Arbeitsmotorwagen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen
endet die Arbeitsrisikoversicherung gemass Art. 29 mit der
Hinterlegung der Kontrollschilder.

15. Wechselschilder

Die Versicherungen gelten fiir die beiden in lhrer Police (und

allfalligen Nachtrdgen dazu) angegebenen Fahrzeuge. Und

zwar:

— flr das Fahrzeug mit Wechselschilder

— flr das Fahrzeug ohne Wechselschilder wenn der Schaden
auf einer Strasse passiert, die dem 6ffentlichen Verkehr
nicht offensteht.

Generali Allgemeine Versicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.

Unsere Datenschutzerklarung ist unter generali.ch/datenschutz abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.

5/21


http://www.generali.ch/de/datenschutz

Verwenden Sie beide Fahrzeuge gleichzeitig auf 6ffentlichen
Strassen, so muss Generali nicht bezahlen, wenn ein Schaden
entsteht. Ist Ihre Haftpflichtversicherung dabei geméss Stras-
senverkehrssetzgebung verpflichtet, einen Schaden zu bezah-
len, so steht Generali auf Sie und die versicherten Personen
Ruckgriff zu.

16. Handlerschilder

Damit die Versicherung giiltig ist, missen Sie am Fahrzeug
das Handlerschild anbringen, das in der Police oder in eventu-
ellen Nachtrédgen genannt ist.

Generali muss keine Leistungen bezahlen, wenn Sie das
Héndlerschild fir Fahrten verwenden, die geméass Verkehrs-
versicherungsordnung (Art. 25 VVV) nicht erlaubt sind.

17. Mitteilungen

Mitteilungen an Generali:

Sie kénnen alle Anzeigen und Mitteilungen an folgende Melde-

stellen richten:

- Internet: generali.ch/meldestelle

— Per Post: Generali Allgemeine Versicherungen AG
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil

Mitteilungen von Generali:
Wir stellen Mitteilungen rechtsgliltig an die von lhnen zuletzt
bekannt gegebenen Kontaktdaten zu.

18. Verzicht auf Riickgriff bei Grobfahrlassigkeit
Wenn dieser Zusatz in |hrer Police vorhanden ist, verzichten
wir darauf, die Leistungen zu kiirzen und dass Sie einen Tell
des Schadens selber bezahlen missen (Art. 14 Abs. 2 des
Bundesgesetzes Uber den Versicherungsvertrag (VVG) und
Art. 65 Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG)).

Der Verzicht gilt jedoch nicht, wenn die Lenkerin/der Lenker
des versicherten Fahrzeuges einen Unfall in fahrunfdhigem
Zustand oder unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenein-
fluss verursacht oder den Schaden durch besonders krasse
Missachtung der zuldssigen Hoéchstgeschwindigkeit verur-
sacht oder der Unfall in einem kausalen Zusammenhang mit
einem vorsétzlich begangenen Vergehen oder Verbrechen
steht.

19. Anzeigepflicht im Schadenfall

Sie muissen einen Schaden sofort der jeweiligen Gesellschaft
melden. Die zustandige Gesellschaft kann verlangen, dass die
Schadenanzeige schriftlich oder in einer anderen Form, die
den Nachweis durch Text ermdglicht, erfolgt.

Generali

Telefon: +41 800 82 84 86

Online-Schadenformular: generali.ch/schaden
Generali Allgemeine Versicherungen AG,
Soodmattenstrasse 2, Postfach 1047, 8134 Adliswil 1

Europ Assistance

Telefon: +41 848 800 400

E-Mail: help@europ-assistance.ch

Europ Assistance (Schweiz) AG, Avenue Perdtemps 23,
1260 Nyon 1

Haftpflicht

Sie miissen uns schriftlich oder in einer anderen Form, die
den Nachweis durch Text ermdéglicht, informieren, wenn:
1. ein Ereignis eintritt, dessen Folgen Generali betreffen.

2. im Zusammenhang mit solchen Ereignissen gegen Sie Haft-
pflichtanspriiche geltend gemacht werden oder ein Strafver-
fahren gegen Sie eingeleitet wird.

Alle Dokumente, die wir Ihnen zustellen, miissen Sie zwingend
korrekt ausfillen und sofort an uns zurlickschicken. Zudem
mussen Sie alle Unterlagen zur Klarung des Falles beilegen.
Todesfélle sind sofort Generali mitzuteilen.

Fur die Kaskoversicherung miissen Sie zudem:

a) Generali sofort benachrichtigen, sodass wir den Scha-
den feststellen kénnen, bevor die Reparatur Ihres Fahrzeu-
ges vorgenommen wird. Falls wir uns Uber den Kostenvor-
anschlag oder die Reparaturmethode nicht einigen kénnen,
so steht Generali das Recht zu, die Reparaturfirmen selbst
zu bestimmen.

b) Bei Diebstahl Ihres Fahrzeuges oder, falls mitversichert,
Ihres Reisegepacks missen Sie die Polizei sofort benach-
richtigen und Strafanzeige erstatten. Wird ein gestohlenes
Fahrzeug innerhalb von 30 Tagen wiedergefunden, so
missen Sie es zurlicknehmen. Wir bezahlen die Reparatur
von versicherten Schaden am Fahrzeug.

c) Bei Elementarschaden im Ausland miissen Sie uns eine
offizielle Bestétigung vorlegen.

d) Bei Tierschaden mussen Sie bei staatlichen Organen wie
Polizei, Wildhuter usw. sofort ein Unfallprotokoll verlangen.

Falls Sie diese Verpflichtungen nicht einhalten, kann Ihnen
Generali nur einen Kollisionsschaden bezahlen, wenn Sie eine
bestehende Vollkaskoversicherung haben (Art. 34 Ziff. 1 AVB).

Fur die Unfallversicherung gelten folgende Verpflichtungen

fUr die versicherten Personen:

a) Wenn Sie Leistungen aus einem Schadenfall beanspru-
chen, dann missen Sie Generali sofort, spatestens aber
innerhalb von 30 Tagen, schriftlich oder in einer anderen
Form, die den Nachweis durch Text ermdglicht, informie-
ren. Todesfalle missen Sie sofort, spatestens aber inner-
halb von 24 Stunden, Generali melden.

b) Arztliche Behandlung: Sofort nach dem Unfall miissen
sie einen patentierten Arzt, einen diplomierten Zahnarzt
oder einen diplomierten, staatlich zugelassenen Chiroprak-
tiker aufsuchen. Dieser ist verantwortlich flr die Wieder-
herstellung der verunfallten Person. Falls sich der Zustand
der verunfallten Person verschlechtert, weil sie die Anord-
nungen des Arztes, Zahnarztes oder Chiropraktikers nicht
befolgt, Gbernimmt Generali keine zuséatzlichen Kosten.

c) Auskunftspflicht: Sie sind verpflichtet, alles zu tun, damit
wir den Unfall, seine Folgen und allfallige Begleitumsténde
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abkldren kénnen. Zudem miissen sie den Arzten erlau-
ben, Generali Auskunft zu geben, wenn sie die versicherte
Person wegen des Unfalls oder sonst wie behandelt oder
untersucht haben. Sie missen Generali die erforderlichen
Arztzeugnisse zur Verfigung stellen und uns erlauben, eine
vertrauensarztliche Untersuchung zu veranlassen oder ein
Gutachten zu erstellen. Veranlasst Generali eine vertrau-
ensarztliche Untersuchung oder eine Sektion, so bezahlen
wir die Kosten dazu.

Im Todesfall missen die Hinterlassenen rechtzeitig die Ein-
willigung geben, damit ein von Generali bestimmter Arzt die
Leiche untersuchen kann.

20. Was passiert, wenn Sie sich nicht an den Vertrag
halten?

Wenn die Versicherten die gesetzlichen oder vertraglichen
Pflichten aus eigener Schuld verletzen, kdnnen wir die Ent-
schadigung herabsetzen oder streichen. Wir verringern die
Entschadigung im gleichen Ausmass, wie die Versicherten mit
ihrer Pflichtverletzung zum Eintreten des Schadens oder zu
seinem Ausmass beigetragen haben. Wenn die Versicherten
beweisen, dass ihr Verhalten das Eintreten oder das Ausmass
des Schadens nicht beeinflusst hat, kiirzen wir die Entschadi-
gung nicht.

Sollten Sie den Mitwirkungspflichten zur Begriindung des Ver-
sicherungsanspruches nicht nachkommen, kdnnen wir Sie
schriftlich unter Ansetzung von einer Frist von 10 Tagen dazu
auffordern. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkom-
men, entféllt die Leistungspflicht.

21. Anspruchsabtretung und -verpfandung

lhre Anspriiche auf die versicherten Leistungen kénnen Sie
ohne ausdriickliche Zustimmung von Generali weder abtreten
noch verpfanden

B. Haftpflichtversicherung

25. Versicherte Personen und Fahrzeuge

Versichert sind der Versicherungsnehmer, der Halter und alle
Personen, flir die er nach Strassenverkehrsrecht verantwort-
lich ist. Wenn wir in diesen AVB die personliche Ansprache
verwenden, sind stets alle diese Personen gemeint.

Mit Ihrem Fahrzeug sind auch damit gezogene Anh&nger oder
Fahrzeuge versichert.

Versichert ist zudem die Haftpflicht fir losgeldste Motorfahr-
zeug-Anhanger (gemass Art. 2 der Verkehrsversicherungsver-
ordnung (VVV)).

26. Versicherungsschutz
Die versicherten Personen sind gegen zivilrechtliche Anspri-
che versichert, die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-

22. Gerichtsstand und ergédnzendes Recht

1. Gerichtsstand:

Wenn die Gerichte am Unfallort nicht zustdndig sind, aner-
kennt Generali als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus diesem
Vertrag wahlweise lhren schweizerischen Wohnsitz oder den
schweizerischen Sitz von Generali.

2. Ergénzendes Recht:

Ergénzend zu diesen Bedingungen gelten die Bestimmungen
des Bundesgesetzes lUber den Versicherungsvertrag (VVG) so-
wie des Strassenverkehrsrechts (SVG).

23. Datenschutz

Wir bearbeiten lhre persénlichen Daten unter Beachtung aller
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen. Ausfihrliche
Informationen Uber die Bearbeitung sind in unserer Daten-
schutzerklarung aufgefiihrt. Die jeweils glltige Fassung ist
unter generali.ch/datenschutz jederzeit abrufbar.

24. Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen

Wenn dieser Versicherungsvertrag im Widerspruch zu gesetz-
lichen Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen steht,
gewahrt er keinen Versicherungsschutz. Generali erbringt in
diesem Fall auch keine sonstigen Leistungen. Dies gilt auch
dann, wenn die Vertragsbestimmungen anders lauten. Ins-
besondere ist Generali nicht verpflichtet, fir einen Schaden
zu zahlen oder eine sonstige Leistung aus diesem Vertrag zu
erbringen, wenn dies gegen Handels- oder Wirtschaftssank-
tionen, Gesetze, Vorschriften, Verbote, Einschrankungen oder
Resolutionen von UN, EU, USA und/oder der Schweiz (z. B.
gemédss EmbG, Gesamtliste der sanktionierten Personen,
Unternehmen und Organisationen des Staatssekretariats fur
Wirtschaft SECO) verstossen wirde. Sie kénnen die aktuelle
Liste der Sanktionsbestimmungen sowie der geografischen
Begrenzung unter generali.ch/sanktionen abrufen oder beim
Kundendienst anfordern.

mungen entstehen. Das heisst, Generali versichert Sie bei
— Personenschaden (Tétung oder Verletzung von Personen),
— Sachschaden (Zerstérung oder Beschadigung von Sachen).

Generali versichert Sie und die versicherten Personen auch

gegen Anspriiche aus dem Zivilrecht aus Unfallen

— beim Ein- und Aussteigen (bei Motorrddern beim Auf- und
Absteigen),

- beim Offnen oder Schliessen der Tiiren, der Motorhaube,
des Schiebedaches oder des Kofferraumes (bei Motorré-
dern beim Offnen oder Schliessen der beweglichen Teile),

— beim Anh&ngen und Losl8sen eines Anhangers oder ge-
schleppten Fahrzeuges.

Generali bezahlt auch Kosten, um einen unmittelbar bevorste-
henden Schaden zu verhindern.
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27. Versicherte Leistungen

1. lhre Versicherungen umfassen

— die Bezahlung berechtigter Anspriiche und
— die Abwehr unberechtigter Anspriiche.

2. Generali bezahlt maximal die Garantiesumme, die in der
Police steht. Allféllige Schadenzinsen, Anwalts- und Gerichts-
kosten sind darin enthalten.

3. Falls die Hochstleistung von Generali hdher ist als die ge-

setzliche Mindestgarantiesumme, dann gilt die gesetzliche

Mindestgarantiesumme in folgenden Féllen:

— bei Personen- und Sachschéden, die durch Feuer Explo-
sion oder Kernenergie entstehen

— bei Schadenverhiitungskosten

Dabei gilt diese gesetzliche Mindestgarantiesumme pro Scha-
denereignis. Allféllige Schadenzinsen, Anwalts- und Gerichts-
kosten sind darin inbegriffen. Dort wo das Strassenverkehrs-
gesetz eine hdhere Deckung vorschreibt, gilt diese. Art. 28 Ziff.
4 AVB bleibt vorbehalten.

28. Einschrankungen des Deckungsumfanges
Von der Versicherung ausgeschlossen sind (vorbehalten bleibt
Absatz 2):

1. Anspriiche aus Sachschéden

— von lhnen als Halter gegen Personen, fir die Sie nach
Strassenverkehrsgesetz verantwortlich sind,

— von lhrem Partner (Ehepartner oder eingetragenen
Partner),

— von Verwandten, die mit Ihnen im gleichen Haushalt leben.

2. Anspriche fur Schaden am versicherten Fahrzeug, am An-
hédnger und am geschleppten oder gestossenen Fahrzeug.
Ausgeschlossen sind auch Anspriiche fir Schaden an Sachen,
die an diesen Fahrzeugen befestigt sind oder von diesen Fahr-
zeugen beférdert werden. Dafiir sind Gegenstande versichert,
die der Geschéadigte dabei hat (Reisegepéack).

3. Anspriiche aus Unfallen

— bei Fahrten auf Rennstrecken, Rundkursen oder auf Ver-
kehrsflachen, die zu solchen Zwecken benutzt werden,

— bei der Teilnahme an Trainingsfahrten oder Wettbewerben
im Gelénde oder bei Fahrlehrgéngen.

— Versichert sind jedoch Schaden bei Fahrten in der Schweiz
wéhrend gesetzlich vorgeschriebenen Kursen bei dafir
lizenzierten Kursanbietern und

— bei bewilligten Veranstaltungen in der Schweiz, fiir die
keine Versicherung nach dem Strassenverkehrsgesetz Art.
72 (SVG) vorgeschrieben ist.

4. Anspriiche aus Schéaden, fir welche nach dem Gesetz Uber
die Kernenergie gehaftet wird.

5. Die Haftpflicht des Lenkers, der den gesetzlich notwendigen
Ausweis nicht besitzt oder die gesetzlichen Auflagen nicht erflillt.
Ausgeschlossen ist zudem die Haftpflicht der Personen, die dies
bei pflichtgeméasser Aufmerksamkeit hatten erkennen mussen.

6. Bei Strolchenfahrten: Die Haftpflicht von Personen, die das
versicherte Fahrzeug zum Gebrauch entwendet haben, und
die Haftpflicht des Lenkers, der vor der Fahrt wusste oder bei
pflichtgeméasser Aufmerksamkeit hatte wissen kénnen, dass
das Fahrzeug zum Gebrauch entwendet wurde.

7. Die Haftpflicht fur Fahrten, die behdrdlich nicht bewilligt
sind, und die Haftpflicht von Personen, die das ihnen anver-
traute Fahrzeug zu Fahrten benutzt haben, die ihnen nicht er-
laubt waren.

8. Die Haftpflicht

— aus der Befoérderung gefahrlicher Ladungen im Sinne der
schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung,

— aus der Verwendung des Fahrzeuges zu gewerbsmassigen
Personen- oder Gitertransporten,

— aus der Verwendung des Fahrzeuges zur gewerbsméassi-
gen Vermietung,

— aus der gewerblichen Verwendung des Fahrzeuges fur die
Fahrschule,

— aus der Verwendung des Fahrzeuges auf einem Flughafen-
areal (nicht 6ffentlich zuganglich).

Sind solche Verwendungen in lhrem Vertrag jedoch vereinbart
und besteht eine behérdliche Bewilligung, ist die Haftpflicht
versichert.

Miissen wir trotz dieser Einschrankungen einem Geschéadigten
Leistungen ausrichten, missen Sie uns diese zurilickerstatten.

29. Arbeitsrisiko
A. Die Haftpflicht versichert auch Schaden aus der Benutzung
des Fahrzeuges zur Durchfiihrung einer Arbeit.

B. Sie sind verpflichtet, dass Richtlinien, Vorschriften und Re-
geln von den Behérden, vom Bundesgesetz Uber die Unfall-
versicherung (UVG) und von der Baukunde beachtet werden.
Bevor Sie mit Arbeiten im Erdreich beginnen, missen Sie bei
der zusténdigen Stelle die Plane einsehen und sich Uber die ge-
naue Lage von unterirdischen Leitungen informieren. Dazu z&h-
len Erdbewegungs-, Grab-, Ramm-, Bohr- und Pressarbeiten.

C. Wenn Sie oder eine versicherte Person die Pflichten nicht
einhalten, bezahlt Generali keine Leistungen. Ausgenommen,
wenn der Schaden auch bei der Einhaltung eingetreten wére
oder wenn Sie oder eine versicherte Person nicht fir den Ver-
stoss verantwortlich sind.

D. Ergénzend zu Artikel 28 der AVB sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

1. Anspriche aus Schéden, die Sie als Versicherungsnehmer
betreffen sowie Anspriiche von Familienangehérigen einer ver-
sicherten Person.

2. Ansprliche aus Personenschéden, die eine durch den Ver-
sicherungsnehmer aufgrund eines Personalverleihvertrags
beschaftigte Person in Auslibung ihrer geschéftlichen Oblie-
genheiten im Dienste des versicherten Unternehmens erleidet.
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Der Ausschluss ist auf denjenigen Teil des Schadens begrenzt,
flr den der Versicherungsnehmer nicht haften wirde, wenn er
die Pramien fur die obligatorische Versicherung gegen Berufs-
krankheiten und Berufsunfélle selbst bezahlt hatte.

3. Die Haftpflicht fir Schaden, die mit hoher Wahrscheinlich-
keit erwartet oder in Kauf genommen wurden. Zum Beispiel
die Beschadigung von Grund und Boden durch Betreten und
Befahren oder die Lagerung von Schutt, Materialien und Ge-
ratschaften.

4. Anspriiche aus Schaden an Sachen, die eine versicherte
Person zum Gebrauchen, Bearbeiten, Transportieren, Be- und
Entladen oder Aufbewahren Glbernommen oder die sie gemietet
oder gepachtet hat. Anspriiche aus Schaden an Sachen, an oder
mit denen eine Tatigkeit ausgeflhrt oder unterlassen wurde.

5. Die Haftpflicht von Arbeitern, die im Rahmen eines mit dem
Versicherungsnehmer abgeschlossenen Personalverleihver-
trags durch einen Dritten beschaftigt werden, fir Schaden an
den Sachen dieses Dritten.

30. Schadenbehandlung

Wenn lhnen ein Schaden passiert, missen Sie uns oder unse-
rer Vertretung die Verhandlungen mit dem Geschadigten Uber-
lassen.

Die Regulierung der Anspruiche ist fir Sie und die versicherten
Personen verbindlich.

Sie sind verpflichtet,

— uns zu unterstitzen und uns alle Auskinfte zu geben,

— sich zu den Anspriichen des Geschéadigten nicht selbst-
standig zu aussern,

C. Kaskoversicherung

33. Grund der Versicherung

Versichertes Fahrzeug

Wir versichern das in der Police aufgefiihrte Fahrzeug und die
dazugehoérenden Sonderausristungen (z. B. Navigationssys-
tem, zusétzliche Felgen oder Werbeaufschriften).

Versicherter Fahrzeugwert

Der Fahrzeugwert ist die in der Police aufgefiihrte Summe von
Katalogpreis und Sonderausriistungen. Bei Oldtimern gilt als
versicherter Fahrzeugwert der in der Police aufgefiihrte Wert.

Versicherte Sonderausriistungen

Fir lhr Auto oder Motorrad sind kostenpflichtige Sonderaus-
ristungen (z. B. Navigationssystem oder Werbeaufschriften)
bis zu einem Wert von 10% des Katalogpreises automatisch
versichert. Wenn die Sonderausriistungen den Wert von 10 %
des Katalogpreises Uberschreiten, sind diese nur versichert,
wenn sie in der Police separat aufgefihrt sind.

— keine Haftpflichtanspriche anzuerkennen,
— keine Zahlungen an den Geschadigten zu leisten,
— die Fihrung eines Zivilprozesses Generali zu Uberlassen.

31. Riickgriffsrecht

Im Strassenverkehrsrecht und im Bundesgesetz iber den Ver-
sicherungsvertrag gibt es das Ruckgriffsrecht. Das heisst, wir
dirfen lhnen unter Umstdnden Kosten weiterverrechnen, die
wir fUr Sie bezahlt haben. Maximal bis zu dem Betrag, den wir
bezahlt haben. Anwalts- und Gerichtskosten sind dabei ein-
geschlossen.

Griinde dafiir sind zum Beispiel:

— Sie haben ein Ersatzfahrzeug verwendet ohne vertragliche
Berechtigung (Art. 3).

— Sie haben Wechselnummern und sind gleichzeitig mit zwei
Fahrzeugen auf &ffentlichen Strassen gefahren (Art. 15).

— Sie haben in Ihrem Vertrag eine Einschrédnkung der
Deckung (Art. 28 Ziff. 5-8).

— Sie verhalten sich nicht korrekt im Schadenfall (vertrags-
widrig) (Art. 20).

— Es kommt zum Schadenfall, weil Sie grobfahrlassig ge-
handelt haben.

Es ist méglich, dass wir bei einem Schadenfall im Ausland
nach Ablauf lhrer Versicherung noch Entschadigungen bezah-
len mussen. Dies aufgrund von Bestimmungen der Internatio-
nalen Versicherungskarte, einer internationalen Vereinbarung
oder auslandischer Pflichtversicherungsgesetze. Diese Kos-
ten durfen wir ebenfalls an Sie weiterverrechnen.

32. Cross Liability
Wenn von |Ihnen vereinbart, sind Schadenfélle auch bei einer
Kollision zwischen |hren Fahrzeugen im Vertrag versichert.

Bei Motorradern ist die Beschadigung, die Zerstérung oder
der Verlust der Schutzbekleidung durch ein versichertes Er-
eignis gemass Art. 35 lit. a) bis k) bis zu einem Betrag von CHF
1'000.- versichert.

Fur lhr Nutzfahrzeug sind die Sonderausristungen und Auf-
bauten nur mitversichert, wenn sie in der Police aufgefihrt
werden oder im Katalogpreis eingeschlossen sind.

Nicht als Sonderausriistung gelten elektronische Gerate, die
unabhéngig vom Fahrzeug verwendet werden kénnen (z. B.
Navigationssysteme und mobile Telefone).

34. Versicherungsarten
1. Vollkasko-Versicherung:
Diese deckt alle in Art. 35 AVB erwéhnten Schaden.

2. Teilkasko-Versicherung:
Diese deckt alle in Art. 35 lit. b) bis k) AVB erwéhnten Schéden,
ausgenommen Kollisionsschéden [Art. 35 lit. a) AVB]J.
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35. Versicherte Ereignisse

a) Kollision
Schaden, die entstehen durch plétzliche, gewaltsame,
unfreiwillige, dussere Einwirkung (z. B. Anprall, Zusammen-
stoss, Absturz oder Einsinken). Nicht versichert sind Scha-
den, die in Art. 35 lit. b) bis k) genannt werden. Kratzer und
Schrammen, Beschadigungen von Aufklebern und Risse
an Stoffdéchern sind als Kollisionsschaden versichert.

Bei Nutzfahrzeugen sind Verwindungs- und Knicksché-
den am Fahrwerk, am Kipper oder an der Ladebriicke, zu
denen es beim Einsatz, beim Beladen oder beim Entladen
des Fahrzeugs kommt, Kollisionsschéaden gleichgestellt.
Als Nutzfahrzeuge sind alle Kraftfahrzeuge gemeint ausser
Personenwagen und Motorrader.

b) Diebstahl
Versichert sind der Verlust, die Zerstérung oder die Be-
schadigung der versicherten Sachen wegen Diebstahl,
Entwendung zum Gebrauch oder Beraubung und die Zer-
stérung oder die Beschadigung beim Versuch dazu. Nicht
versichert sind jedoch Schaden durch Veruntreuung.
Bei Motorradern ist die gestohlene Schutzbekleidung
inklusive Helm nur versichert, wenn sie mit einem Schloss
oder einem anderen Sicherungssystem an lhrem Fahrzeug
befestigt wurde und sich in einem verschlossenen Be-
héaltnis befand, das am Fahrzeug befestigt oder in dieses
integriert ist. Die Deckung gilt nur, wenn der Diebstahl im
Anschluss an das Aufbrechen des Schlosses oder des
Sicherungssystems erfolgt, das den gestohlenen Gegen-
stand oder das Behaltnis, in dem er sich befand, sichert.

c) Feuer
Versichert sind Schaden durch Brand (ausser Sengscha-
den, die nicht auf einen eigentlichen Brand zuriickzufiihren
sind), Kurzschluss, Explosion (ausser Schaden wegen
eines geplatzten Pneus), Blitzschlag und Schaden am
Fahrzeug, die durch Ldscharbeiten verursacht wurden.

d) Elementarereignis
Versichert sind Schaden wegen unmittelbarem Herab-
stlirzen von Steinen und Felsmassen auf das Fahrzeug,
Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Sturm (Wind von min-
destens 75 km/h), Hagel, Hochwasser und Uberschwem-
mungen. Nicht versichert sind alle anderen hier nicht
erwahnten Elementarschaden (Naturschaden).

e) Schneerutsch
Versichert sind Schaden am Fahrzeug wegen Herabfallen
von Schnee und Eis auf das Fahrzeug.

f) Glasbruch

Bruchschaden an den Front-, Seiten- und Heckscheiben
sowie am Glasdach (einschliesslich Werkstoffen, die als
Glasersatz dienen). Diese Aufzahlung ist abschliessend.
Keine Entschadigung erfolgt, wenn das Fahrzeug nicht
mehr repariert wird. Im Rahmen einer besonderen Ver-
einbarung kann zudem Glasbruch von Scheinwerfern und
Scheinwerferbirnen oder Xenon- und LED-Scheinwerfern
versichert werden. Ausgenommen sind Schaden, die auf

einen inneren Defekt oder normale Abnltzung zurlickzu-
flhren sind;

g) Kollision mit Tieren

Versichert sind nur Schéden, die durch einen Zusammen-
stoss mit einem Tier passiert sind. Alle anderen Schaden,
die indirekt mit einem Tierzusammenstoss oder mit einem
Ausweichmandver zusammenhéangen, sind nicht als Tier-
schaden versichert, sondern sind Kollisionsschdden nach
Art. 35 lit. a) und 7 AVB. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mungen von Art. 19 AVB, letzter Absatz.

h) Marder und Nagetiere
Versichert sind Schaden und Folgeschaden durch Marder
oder Nagetiere am versicherten Fahrzeug. Art. 37 lit. b)
AVB wird nicht angewendet.

i) Vandalismus durch andere Personen
Versichert sind dussere Schaden am parkierten Fahrzeug
durch Abbrechen der Antenne, der Aussenspiegel, der
Scheibenwischer oder der Ziervorrichtung, Aufschlitzen
des Cabrioletverdecks, Zerstechen der Pneus, Bemalen
und Bespritzen des Fahrzeuges mit Farben und anderen
Stoffen und durch Hineinschitten von schadigenden Stof-
fen in den Treibstofftank. Diese Aufzahlung ist abschlies-
send. Kollisionsschéaden sind ausgeschlossen.

j) Absturz von Luftfahrzeugen und Himmelskorpern
Versichert sind Schaden durch abstlirzende oder not-
landende Luftfahrzeuge wie Flugzeuge, Raumfahrzeuge,
Raketen oder Teile davon sowie Meteoriten und andere
Himmelskorper.

k) Hilfeleistungen
Schaden im Innern des Fahrzeuges wegen Verschmutzung
durch Verunfallte, denen geholfen wird. Generali bezahlt
die Reinigungskosten bis zu CHF 2'000.-.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Art. 37 AVB.

36. Zusatzversicherungen und Extraleistungen

1. Personliche und/oder berufliche Effekten

— Wenn von Ihnen vereinbart, bezahlt Generali pro Schaden-
ereignis den Betrag flir den Ersatz oder die Reparatur per-
sonlicher oder beruflicher Effekten, die von den Insassen
mitgefihrt wurden. Das gilt bei Verlust, Zerstérung oder
Beschadigung im Zusammenhang mit einem versicherten
Schaden am Fahrzeug selbst und bei Diebstahl. Bei einem
Diebstahl missen die mitgeflihrten Sachen in Ihrem Auto
oder Nutzfahrzeug eingeschlossen sein oder die daran
montierten, gegen Diebstahl gesicherten Behélter gewalt-
sam geotffnet werden.

Beachten Sie, dass dies bis zu dem Betrag gilt, der in
Ihrem Vertrag und in Ihrem Fahrzeugverzeichnis vorgese-
hen ist.

— Wenn von lhnen vereinbart, bezahlt Generali tierarztliche
Behandlungen von Haustieren, die von den Insassen im
Fahrzeug mitgeflhrt wurden und im Zusammenhang mit
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einem versicherten Schaden verletzt wurden. Schaden im
Zusammenhang mit Tiertransporten sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

2. Miete eines Ersatzfahrzeugs

Wenn von lhnen vereinbart, bezahlt Generali die Kosten fir die
Miete eines gleichwertigen Fahrzeugs wéhrend der Zeit, die fur
die Reparatur des verunfallten Fahrzeugs notwendig ist. Dies,
sofern es sich um ein gedecktes Schadenereignis handelt. Be-
zahlt werden im Maximum CHF 1'000. Diese Deckung gilt auch
bei einem Totalschaden oder Diebstahl von Ihrem Fahrzeug.

3. Parkschaden

a) Parkschaden-Plus

Wenn von lhnen vereinbart, bezahlt Generali Schaden, die von

einem unbekannten Dritten an Ihrem parkierten Fahrzeug ver-

ursacht wurden (gilt nur fir Personenwagen). Fir diese Spe-
zialdeckung gilt Folgendes:

— Ein eventuell vereinbarter Selbstbehalt der Kollisionskasko
gemass Art. 7 AVB ziehen wir bei diesem Schaden nicht
ab.

— Die Deckung gilt fiir Schaden, die wahrend der Versiche-
rungsdauer eintreten und gemeldet werden.

— Die Deckung Parkschaden-Plus lauft bis zu dem im Fahr-
zeugverzeichnis erwéhnten Zeitpunkt und wird anschlies-
send automatisch in die Deckungsvariante Parkschaden
umgewandelt.

b) Parkschaden

Die Deckung Parkschaden entspricht der Deckung Park-

schaden-Plus mit folgenden Einschréankungen:

— Die Versicherungsdeckung besteht fiir héchstens einen
eingetretenen und gemeldeten Schadenfall pro versicher-
tes Fahrzeug pro Versicherungsjahr.

— Die Hochstentschadigung pro Schadenfall betragt CHF
2'000.

37. Einschrankungen des Deckungsumfanges

Von der Versicherung ausgeschlossen sind:

a) Schaden, die entstehen, wenn Sie lhr Fahrzeug gewerbs-
maéssig vermieten oder zu gewerbsmassigen Personen-
transporten verwenden, ausser Sie haben in Ihrem Vertrag
oder einem Nachtrag eine entsprechende Deckung verein-
bart.

b) Betriebs-, Bruch- und Abniitzungsschaden, die nicht durch
aussere Einwirkungen entstehen. Zum Beispiel Schaden
durch Ladungen, Federbriiche, wegen Olmangel, wegen
fehlendem oder gefrorenem Kihlwasser. Schaden zwi-
schen Zugfahrzeug und Anhanger bzw. Auflieger gelten
ebenfalls als Betriebsschaden.

c) Schaden, die entstehen, wenn ein Fahrer den gesetzlich
erforderlichen Ausweis nicht besitzt oder die gesetzlichen
Auflagen nicht erfullt. Dies gilt nur, wenn Sie diese Méan-
gel bei pflichtgemésser Aufmerksamkeit hatten erkennen
kénnen.

d) Schéden bei kriegerischen Ereignissen, Neutralitatsverlet-
zungen, Revolution, Rebellion, Aufstand und den dagegen
ergriffenen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulkani-
schen Eruptionen oder Verdnderungen der Atomkernstruk-
tur. Dies nur, wenn Sie nicht nachweisen konnen, dass die
Schaden mit den Ereignissen in keinem Zusammenhang

stehen. Zudem Schéaden bei inneren Unruhen (Gewalt

gegen Personen oder Sachen bei Zusammenrottung,

Krawall oder Tumult) und den dagegen ergriffenen Mass-

nahmen. Dies nur, wenn Sie nicht nachweisen kdnnen,

dass Sie oder der Lenker versucht haben, den Schaden zu
vermeiden.

e) Schaden, die entstehen, wenn Behoérden lhr Fahrzeug be-

schlagnahmen.

f) — Schéaden bei Fahrten auf Rennstrecken, Rundkursen
oder auf Verkehrsflachen, die zu solchen Zwecken be-
nutzt werden.

— Schéden bei der Teilnahme an Trainingsfahrten oder
Wettbewerben im Gelénde oder bei Fahrlehrgéngen.

- Versichert sind jedoch Schaden bei Fahrten in der
Schweiz wahrend gesetzlich vorgeschriebenen Kursen
und Fahrsicherheitstrainings bei dafir lizenzierten Kurs-
anbietern.

g) Minderwert, geringere Leistungs- oder Gebrauchsfahigkeit

des Fahrzeuges sowie Nutzungsausfall.

h) Schaden an Batterien wegen Kurzschluss, an elektroni-

schen/elektrischen Geraten und Bauteilen wegen inneren

Defekten und Schaden an Reifen durch das Platzen.

38. Versicherte Leistungen

Allgemein

Bei einem versicherten Schaden sind die Kosten flr die Ber-
gung und den Transport in die ndchstgelegene fir die Repara-
tur geeignete Werkstatt versichert.

Begriffserklarung

Totalschaden

Ein Totalschaden liegt vor, wenn:

— in den ersten 2 Betriebsjahren die Reparaturkosten 65%
des versicherten Fahrzeugwertes Ubersteigen

— die Reparaturkosten fir lhr Fahrzeug den Zeitwert des
Fahrzeuges Ubersteigen

- das entwendete Fahrzeug innerhalb von 30 Tagen nach
Schadenmeldung nicht wiedergefunden wird.

Betriebsdauer
Die Zeit vom Datum der ersten Inverkehrsetzung lIhres Fahr-
zeuges bis zum Schadendatum.

Katalogpreis und Preis der Sonderausriistungen

Als Katalogpreis und Preis der Sonderausristungen gilt der
offizielle, zur Zeit der Herstellung des Fahrzeuges giiltige Lis-
tenpreis (inkl. MWST). Existiert kein solcher (z. B. bei Spezial-
anfertigungen), so gilt der fur das fabrikneue Fahrzeug bezahl-
te Preis.

Zeitwert

Der Zeitwert des Fahrzeuges (inkl. Sonderausriistungen) wird
berechnet, unter Berlicksichtigung der Betriebsdauer, des Kilo-
meterstandes und des Zustands zum Zeitpunkt des Schadens.

Kann in Bezug auf den Zeitwert keine Einigung erzielt werden,
sind die Tabellen und Richtlinien fiir die Ermittlung des Zeit-
und Verkehrswertes gebrauchter Motorfahrzeuge und Anhan-
ger des Schweizerischen Verbandes freiberuflicher Fahrzeug-
Sachverstandiger (VFFS) massgebend, wobei ein allfélliger
Vorschaden in Abzug gebracht wird.

Generali Allgemeine Versicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.

Unsere Datenschutzerklarung ist unter generali.ch/datenschutz abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.

11/21


http://www.generali.ch/de/datenschutz

Entschadigung
Alle versicherten Risiken der Kaskoversicherung werden je
nach gewahlter Entschadigungsart wie folgt entschédigt:

a) Bei Totalschaden
Wir bezahlen eine Entschadigung fur das nicht reparierte Fahr-

zeug:

1. bei der Entschadigungsart «Zeitwertzusatz»:

Auto und Motorrad
Entschéadigung

Nutzfahrzeug

Betriebsdauer Entschadigung

100 % des versicherten Zeitwert +20 %

Im 1. Jahr Fahrzeugwertes davon

100 % des versicherten Zeitwert +20 %
Im 2. Jahr

Fahrzeugwertes davon

90-80 % des versicher-  Zeitwert +20 %
Im 3. Jahr

ten Fahrzeugwertes davon

80-70 % des versicher- Zeitwert +20 %
Im 4. Jahr

ten Fahrzeugwertes davon

70-60 % des versicher-  Zeitwert +20%
Im 5. Jahr

ten Fahrzeugwertes davon

60-50 % des versicher-  Zeitwert +20 %
Im 6. Jahr

ten Fahrzeugwertes davon

50-40 % des versicher-  Zeitwert +20 %
Im 7. Jahr

ten Fahrzeugwertes davon
Mehr als 7 Jahre  Zeitwert Zeitwert

2. Bei der Entschadigungsart «Zeitwert»
Die Leistungen sind auf den Zeitwert beschrénkt.

Abziige und maximale Entschadigung

Der vereinbarte Selbstbehalt und der Restwert des Unfallfahr-
zeuges werden von der Entschadigung abgezogen. Wird der
Restwert nicht abgezogen, so gehort das Unfallfahrzeug Ge-
nerali. Sie erhalten als Entsch&digung maximal den von lhnen
bezahlten Kaufpreis lhres Fahrzeuges, mindestens aber den
Zeitwert.

b) Im Teilschaden

Wir bezahlen die Kosten fiir die Instandsetzung des Fahrzeu-
ges sowie Sonderausriistungen, wenn kein Totalschaden vor-
liegt. Die Definition fur einen Totalschaden finden Sie in der
Begriffserklarung.

Abziige und maximale Entschédigung

Sind die Reparaturkosten hdher als normal, weil der Unterhalt
mangelhaft war oder weil vorbestandene oder nicht reparierte
Schaden vorhanden sind, dann mussen Sie einen Teil selber
bezahlen. Auch wenn durch die Reparatur der Zustand des
Fahrzeuges verbessert wurde.

Wenn eine Auszahlung anstelle einer Reparatur gewiinscht
wird, bezahlen wir maximal den Zeitwert des Fahrzeuges ab-
zlglich des Restwertes.

Wird vereinbart, die Reparatur nicht auszufiihren, entscha-
digen wir bei Wohnwagen (z. B. Wohnmobil) ausschliesslich
einen Minderwert. Ein vereinbarter Selbstbehalt wird in Abzug
gebracht.

39. Zusatzliche Leistungen

Wir bezahlen bei einem versicherten Schadenfall maximal:

die Kosten fiir Ubernachtungen und Riickfahrt mit der Bahn

an den schweizerischen Wohnort sowie fur den Rucktransport

Ihres Fahrzeuges in die Schweiz, wenn es nicht durch den Len-

ker zurtckgefiihrt werden kann.

— CHF 750.— fir Schaden in der Schweiz

— CHF 1'500.— fur Schaden innerhalb des 6rtlichen Geltungs-
bereiches im Ausland.

Zusétzlich bezahlen wir allféllige Zollbetrage.

40. Schiedskommission
Uber die Frage, ob Generali Ihnen iberhaupt etwas bezahlen
muss, entscheidet im Streitfall das ordentliche Gericht.

Bei Streitigkeiten Uber die Hohe lhrer Entschadigung ent-
scheidet eine Schiedskommission. Die Schiedskommission
besteht aus zwei Sachversténdigen: Einen Sachversténdigen
bestimmen Sie (der Versicherungsnehmer bzw. Anspruchs-
berechtigte), einen bestimmt Generali. Falls eine Partei keinen
Sachverstédndigen bestimmt, nachdem sie dazu schriftlich
aufgefordert wurde, so wird er auf Antrag der anderen Partei
durch den Gerichtspréasidenten bestimmt.

Kénnen sich die zwei Sachversténdigen nicht einigen, so wéh-
len sie einen Obmann. Kommt eine Wahl nicht zustande, so
ist der Obmann durch den Gerichtsprésidenten zu ernennen.
Der Obmann entscheidet Uber die strittig gebliebenen Punk-
te innerhalb der Grenzen beider Feststellungen. Die Kosten
Ihres Sachverstandigen bezahlen Sie selbst. Die Kosten des
Obmannes bezahlen Sie und Generali je zur Halfte. Was die
Schiedskommission entscheidet, ist verbindlich — wenn nicht
nachgewiesen wird, dass ihr Entscheid offensichtlich von der
wirklichen Sachlage erheblich abweicht.

41. Anspruchsabtretung und -verpfandung

Ihre Anspriche auf die versicherten Leistungen kénnen Sie
nur mit ausdricklicher Zustimmung von Generali abtreten oder
verpfanden.

42, Vorsorglicher Kaskoversicherungsschutz

Generali gewéahrt Ihnen wahrend 30 Tagen Vollkaskoversiche-
rungsschutz fir Fahrzeuge bis zum 4. Betriebsjahr und Teilkas-
koversicherungsschutz fur Fahrzeuge vom 5. bis zum 10. Be-
triebsjahr. Dies gilt ab dem Zeitpunkt der Fahrzeugeinldsung.

Der vorsorgliche Kaskoversicherungsschutz gilt fir Personen-
wagen bis maximal CHF 150'000.-, fir Motorréader bis CHF
35'000.- und fur Nutzfahrzeuge (Lastund Lieferwagen) bis
CHF 400'000.-. Massgebend ist der Katalogpreis inklusive
sémtlicher Sonderausriistungen.
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Der Vollkaskoversicherungsschutz gilt nur fir Motorrader, de-
ren Hubraum grésser als 50,01 cm?® ist und deren Katalogpreis
mindestens CHF 5'000.- (inkl. Sonderausristungen) betragt.

Bei einem Kollisionsschaden miissen Sie die ersten CHF
1'000.- der Entschédigung selbst bezahlen.

D. Unfallversicherung

43. Grund der Versicherung

1. Generali gewahrt Versicherungsschutz fir Unfélle, die bei
der Benutzung lhres versicherten Fahrzeuges entstehen.
Ebenfalls versichert sind Unfélle beim Ein- und Aussteigen
bzw. bei Motorréddern Auf- und Absteigen, beim Hantieren am
Fahrzeug unterwegs (Notreparaturen und dergleichen), sowie
bei unterwegs geleisteter Hilfe im Strassenverkehr.

2. Als Unfall bezeichnen wir eine plétzliche, nicht beabsichtigte
schadigende Einwirkung am menschlichen Koérper, der durch
einen ungewohnlichen ausseren Faktor entsteht.

Folgende abschliessend aufgeflihrte Korperschadigungen
sind, sofern sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder eine
Degeneration zurtickzufihren sind, auch ohne ungewdéhnliche
aussere Einwirkung Unfallen gleichgestellt:

a) Knochenbrliche;

b) Verrenkungen von Gelenken;

c) Meniskusrisse;

d) Muskelrisse;

e) Muskelzerrungen;

f) Sehnenrisse;

g) Bandlasionen;

h) Trommelfellverletzungen.

44. Versicherte Personen
Versichert sind die in der Police (oder allfélligen Nachtrdgen
dazu) bezeichneten Personen.

45. Nicht versicherte Personen

Von lhrer Versicherung ausgeschlossen sind:

1. Lenker, die den gesetzlich erforderlichen Ausweis nicht be-
sitzen oder die gesetzlichen Auflagen nicht erfillen, sowie Mit-
fahrer, die dies bei pflichtgemasser Aufmerksamkeit erkennen
koénnen.

2. Personen, die lhr Fahrzeug ohne Zustimmung des Eigen-
timers oder Halters benutzen oder dieses zu Fahrten verwen-
den, zu denen sie nicht ermachtigt waren. Das gilt fur die Mit-
fahrer nur dann, wenn sie von der rechtswidrigen Benttzung
des Fahrzeuges wussten.

3. Personen, die auf Liefer- oder Lastwagen ausserhalb der
Fihrerkabine mitfahren.

46. Einschrankungen des Deckungsumfanges
Von lhrer Versicherung ausgeschlossen sind Kérper und Ge-
sundheitsschaden, die Versicherte erleiden (gem. Art. 43 AVB):

Voraussetzung flr diesen Schutz ist zudem, dass der Teil-
oder Vollkaskoversicherungsvertrag innert 30 Tagen abge-
schlossen wird.

1. wegen kriegerischen Ereignissen

— inder Schweiz

— im Ausland, ausser sie werden vom Ausbruch der kriege-
rischen Ereignisse Uberrascht und der Unfall ereignet sich
innerhalb von 14 Tagen ab dem ersten Auftreten dieser
Ereignisse.

2. bei inneren Unruhen (Gewalt gegen Personen oder Sachen
bei Zusammenrottung, Krawall oder Tumult) und den dagegen
ergriffenen Massnahmen. Dies nur, wenn sie nicht glaubhaft
darlegen kdnnen, dass sie nicht auf der Seite der Unruhestifter
aktiv oder durch Aufwiegelung beteiligt waren.

3. durch Erdbeben in der Schweiz.

4. wenn sie ein vorsétzliches Verbrechen/Vergehen begehen
oder dies versuchen.

5. bei Fahrten auf Rennstrecken, Rundkursen oder auf Ver-
kehrsflachen, die zu solchen Zwecken benlitzt werden, sowie
bei der Teilnahme an Trainingsfahrten oder Wettbewerben
im Gelande oder bei Fahrlehrgangen. Versichert sind jedoch
Schéaden bei Fahrten in der Schweiz wahrend gesetzlich vor-
geschriebenen Kursen bei daflr lizenzierten Kursanbietern.

6. bei Unfallen, wahrend lhr Fahrzeug durch Zivil- oder Militér-
behérden beschlagnahmt ist.

7. durch Einwirkung ionisierender Strahlen irgendwelcher Art,
insbesondere aus Kernenergie, ausgenommen sind Bestrah-
lungen, die durch einen versicherten Unfall entstanden sind.

8. wegen absichtlich, nicht aus medizinischen Griinden einge-
nommenen Arzneimitteln, Drogen und Chemikalien.

Befinden sich wahrend dem Unfall mehr Personen in |hrem
Fahrzeug als die erlaubte Hochstzahl, so kiirzt Generali die
Leistungen im Verhéltnis dieser Héchstzahl zur Anzahl der
Fahrzeuginsassen.

47. Taggeld

Die versicherte Person hat Anspruch auf ein Taggeld ab dem
Tag, an dem sie zum Arzt ging, frihestens am Tag nach dem
Unfall. Wenn im Vertrag eine Wartefrist vereinbart wurde, dann
beginnt diese Frist ab dem Anspruch auf das Taggeld. Generali
zahlt der versicherten Person auch fiir Sonn- und Festtage ein
Taggeld. Dies jedoch nur in der Zeit einer arztlichen Behand-
lung oder eines Kuraufenthaltes (gem. Art. 49 Ziff. 1 Abs. 3
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AVB) und fir maximal 730 Tage innerhalb von finf Jahren seit
dem Unfalltag.

Solange die versicherte Person vollig arbeitsunféhig ist, be-
kommt sie das volle Taggeld. Bei teilweiser Arbeitsunfahigkeit
erhélt sie entsprechend weniger. Sobald die regelmassige
arztliche Behandlung aufhért oder nicht mehr notwendig ist,
weil sich am Zustand des Verletzten nichts mehr &ndert, dann
erhalt die versicherte Person kein Taggeld mehr.

Jugendliche erhalten kein Taggeld, wenn sie zum Unfallzeitpunkt
unter 16 Jahre alt sind und kein Erwerbseinkommen haben.

48. Spitaltaggeld

Generali bezahlt der versicherten Person das vereinbarte Spital-
taggeld in der Zeit wéhrend des notwendigen Spital und Kurauf-
enthaltes (gem. Art. 49 Ziff. 1, Abs. 3 AVB). Dies fiir maximal 730
Tage innerhalb von funf Jahren seit dem Unfall. Zum Spitaltag-
geld kann Generali auch noch ein Taggeld (gem. Art. 47 AVB) und
einen Ersatz der Heilungskosten (gem. Art. 49 AVB) bezahlen.

Wenn die versicherte Person wegen ihrer Arbeitsunfahigkeit
aufgrund des Unfalles zu Hause gepflegt wird, dann sind die
Kosten fir die Besorgung des Haushaltes versichert. Die Kos-
ten muissen nachgewiesen werden und der Haushalt muss
durch eine Person besorgt werden, die nicht im gleichen Haus-
halt wohnt. Generali bezahlt dafiir wahrend maximal 150 Pfle-
getagen bis zur Hélfte des versicherten Spitaltaggeldes.

49. Heilungskosten
Generali bezahlt die Kosten, die unter Ziffer 1-5 genannt wer-
den, wenn sie innerhalb von 5 Jahren seit dem Unfall entstehen.

1. Notwendige Ausgaben der versicherten Person fir Spital,
Kuraufenthalt, Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Bader, Massage und
andere medizinische Behandlungen. Generali bezahlt auch die
Kosten fiir eine chiropraktische Behandlung durch einen dip-
lomierten, staatlich zugelassenen Chiropraktiker, wenn diese
Behandlung notwendig ist.

Bei Zahnschaden von Kindern und Jugendlichen bezahlt Ge-
nerali die Kosten fir notwendige Zwischenbehandlungen und
fur die abschliessende einmalige Instandstellung. Dies auch
spéter als 5 Jahre nach dem Unfalltag, jedoch bevor die ver-
sicherte Person 23 Jahre alt wird. Auf lhren Wunsch hin bezah-
len wir Ihnen das Geld bereits aufgrund der Kostenschétzung.

Als Spital gilt jede Anstalt, die nur verunfallte oder kranke Per-
sonen aufnimmt und von einem patentierten Arzt beaufsichtigt
wird. Als Kuraufenthalt gilt jeder auswértige Aufenthalt als Pa-
tient in einer Kuranstalt, einem Hotel, einer Mehrzweck- oder
Hoéhenklinik, wenn die Kur vom behandelnden Arzt mit Erlaubnis
von Generali verordnet wurde und von einem Arzt geleitet wird.

2. Generali bezahlt die Kosten fiir kosmetische Operationen,
die nach einer Unfallverletzung notwendig sind. Dies im Rah-
men der Versicherungssumme, hdchstens aber CHF 10'000.—.

3. Generali bezahlt in der Zeit wahrend der Heilungsmassnah-
men folgende Kosten (gem. Ziffer 1): Kosten fir Dienste von

Pflegepersonal, das diplomiert ist oder von einer 6ffentlichen
oder privaten Institution zur Verfligung gestellt wird. Kosten fur
die Miete von Krankenmobilien (bei Hauspflege).

4. Kosten fur die erstmalige Anschaffung von Prothesen, Bril-
len, Hoérapparaten und orthopadischen Hilfsmitteln. Wenn
diese wegen eines Ereignisses im Zusammenhang mit einer
Heilungsmassnahme (gem. Ziff. 1) beschadigt oder zerstort
wurden, dann bezahlt Generali auch die Reparatur oder den
Ersatz zum Neuwert.

5. Generali bezahlt Kosten fir:

a) alle Transporte der versicherten Person, die wegen dem Un-
fall durchgeflihrt werden mussen. Die Kosten fiir Transporte
in der Luft werden aber nur vergutet, wenn diese Transporte
aus medizinischen oder technischen Griinden zwingend
sind. Wenn die versicherte Person aus gesundheitlichen
Grunden nicht selber fahren oder den &ffentlichen Verkehr
benutzen kann, dann bezahlt Generali auch den Transport
der versicherten Person vom Spital nach Hause im Zusam-
menhang mit einer ambulanten &rztlichen Behandlung.

b) Rettungsaktionen der versicherten Person, wenn diese
nicht wegen einer Krankheit notwendig sind.

c) Aktionen zur Bergung der Leiche, wenn die Person gestor-
ben ist wegen eines versicherten Unfalles.

d) eine Suchaktion flir eine Rettung oder Bergung der ver-
sicherten Person, maximal CHF 20'000.-.

Sind die Heilungskosten bei verschiedenen Versicherungs-
gesellschaften versichert, dann erhalt die versicherte Person
gesamthaft maximal so viel Geld, wie die tatséchlichen Kosten
aus dem Unfall waren. Generali bezahlt so viel, wie es dem
Verhaltnis der versicherten Leistungen zum Gesamtbetrag al-
ler Leistungen der anderen Versicherungsgesellschaften ent-
spricht.

Generali bezahlt keine Heilungs- und Prothesenkosten, wenn

— sie von einer anderen Person bezahlt werden, weil diese
haftpflichtig ist

— sie von einer anderen Versicherung bezahlt werden gem.
Bundesgesetz Uiber die Unfallversicherung (UVG), die
Kranken- oder Zusatzversicherung (KVG/VVG), die Invali-
denversicherung (IVG) oder die Militarversicherung (MVG).

Wenn Generali flr die Kosten aufkommt anstelle einer ande-
ren Person, die wegen der Haftpflicht daflir bezahlen misste,
dann muss diese Person Generali die Kosten bezahlen.

50. Todesfall

Stirbt eine versicherte Person an den Folgen eines Unfalles (im
Sinne von Art. 43 ff. AVB) innerhalb von fiinf Jahren nach dem
Unfall, so zahlt Generali die als Todesfallkapital versicherte
Summe der Reihe nach an folgende Personen:

1. Ehegatten bzw. eingetragener Partner oder Lebenspartner
und Kinder je zur Hélfte (Kinder je zu gleichen Teilen). Fehlt ein
Kind: im Umfang von dessen Anteil an seine Nachkommen.
Sind keine Kinder vorhanden, so geht das ganze Todesfallka-
pital an den Ehegatten, den eingetragenen Partner oder den
Lebenspartner. Ist kein Ehegatte bzw. kein eingetragener Part-
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ner oder Lebenspartner vorhanden, geht das ganze Todesfall-
kapital an die Kinder zu gleichen Teilen,

2. Eltern zu gleichen Teilen,

3. Geschwister zu gleichen Teilen. Fehlt eines der Geschwis-
ter: im Umfang von dessen Anteil seine Nachkommen.

Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder sind den leiblichen Kindern
gleichgestellt. Als Pflegekinder gelten solche, die zur Zeit des
Unfalles unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung auf-
genommen waren.

Eine Person gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts gilt
als Lebenspartner, wenn sie beweisen kann, dass der gemein-
same Haushalt zum Zeitpunkt des Todes mindestens finf Jah-
re ununterbrochen bestanden hat.

Ist die versicherte Person noch nicht 16 Jahre alt, so betragt
die Todesfallleistung héchstens CHF 10'000.-.

Sind keine der genannten Hinterbliebenen vorhanden, so be-
zahlt Generali fir die Bestattungskosten, soweit sie nicht von
einem anderen Versicherer oder einem haftpflichtigen Dritten
bezahlt worden sind, maximal bis zu 25% der Todesfallsumme.

51. Invaliditatsfall

Wird eine versicherte Person durch einen Unfall bleibend in-
valid, so zahlt Generali eine Entschaddigung abh&ngig vom In-
validitatsgrad, sofern dieser mindestens 26% betragt.

A. Bewertung des Invaliditatsgrades
1. In den folgenden Fallen wird der Invaliditdtsgrad verbindlich
bestimmt:

Bei vollstandigem Verlust oder vollstandiger Gebrauchsunfa-
higkeit

des Gehdrs auf beiden Ohren 60 %
des Gehdrs auf einem Ohr 15%
des Gehors auf einem Ohr, wenn dasjenige auf dem

anderen Ohr schon vor Eintritt des Versicherungsfalles 45%

vollsténdig verloren war

2. Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Gebrauchs-
unféhigkeit gilt ein entsprechend geringerer Invaliditatsgrad.

3. Bei gleichzeitigem Verlust oder gleichzeitiger Gebrauchs-
unféhigkeit mehrerer Korperteile werden die einzelnen Pro-
zentsétze zusammengezahlt; der Invaliditatsgrad kann jedoch
nicht mehr als 100% betragen.

4. Waren die betroffenen Kérperteile schon vor dem Unfall teil-
weisverloren oder gebrauchsunfahig, so wird der schon vor-
handene Invaliditdtsgrad abgezogen.

5. Bei oben nicht aufgefiihrten Fallen wird der Invaliditdtsgrad
von einem Arzt bestimmt, in Anlehnung an die in Ziffer 1 ge-
nannten Prozentsatze.

6. Der Invaliditdtsgrad wird bestimmt, sobald der voraussicht-
lich bleibende Zustand des Versicherten erkannt wird, spates-
tens aber finf Jahre nach dem Unfall.

B. Einfache bzw. progressive Invaliditat

Das Invaliditatskapital berechnet Generali nach der Leistungs-
variante A (progressive Invaliditat). Die progressive Invaliditats-
versicherung gilt aber nicht flir Personen, die zum Zeitpunkt
des Unfalls 65 Jahre oder alter sind. Fiir diese Personen be-
rechnen wir das Invaliditatskapital nach Variante B (einfache
Invaliditat). Das Kapital ist in Prozenten der in lhrer Police ver-
einbarten Versicherungssumme angegeben und betragt:

Invaliditatsgrad Kapital nach Variante

beider Arme oder Hande, beider Beine oder Flsse 100 % in % Ain % Bin %
eines Armes oder einer Hand und zugleich eines Bei- 100% 26 28 26
nes oder Fusses ° 27 31 27
eines Armes im Ellbogengelenk oder oberhalb des- 70% 28 34 28
selben ° 29 37 29

30 40 30
eines Unterarmes oder einer Hand 60 %

31 43 31
eines Daumens 22% 32 46 32
eines Zeigefingers 14 % 33 49 33

34 52 34
eines anderen Fingers 8%

35 55 35
eines Beines im Kniegelenk oder oberhalb desselben 60 % 36 58 36
eines Beines unterhalb des Kniegelenks 50% 37 61 37

38 64 38
eines Fusses 40%

39 67 39
der Sehkraft beider Augen 100 % 40 70 40
der Sehkraft eines Auges 30% 41 73 4

42 76 42
der Sehkraft eines Auges, wenn diejenige des anderen
Auges schon vor Eintritt des Versicherungsfalles voll- 70% 43 9 43
standig verloren war 44 82 44

45 85 45
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Invaliditatsgrad

Kapital nach Variante

in % Ain % Bin %
46 88 46
47 91 47
48 94 48
49 97 49
50 100 50
51 105 51
52 110 52
53 115 53
54 120 54
55 125 55
56 130 56
57 135 57
58 140 58
59 145 59
60 150 60
61 155 61
62 160 62
63 165 63
64 170 64
65 175 65
66 180 66
67 185 67
68 190 68
69 195 69
70 200 70
71 205 71
72 210 72
73 215 73
74 220 74
75 225 75
76 230 76
77 235 7
78 240 78
79 245 79
80 250 80
81 255 81
82 260 82
83 265 83
84 270 84
85 275 85
86 280 86
87 285 87
88 290 88
89 295 89
90 300 90
91 305 91
92 310 92
93 315 93
94 320 94
95 325 95
96 330 96
97 335 97
98 340 98
99 345 99
100 350 100

C. Asthetische Schaden

Ist der Korper durch einen Unfall dauerhaft und schwer ent-
stellt, zum Beispiel durch Narben, so bezahlt Ihnen Generali
eine Entschadigung. Dies, falls Versicherte dafir keine Inva-
liditatsentschadigung geméass A und B erhalten, und ihnen
Nachteile fur ihren Beruf oder in der Gesellschaft entstehen.
Die Entschadigung betragt 10% der in der Police fir Invaliditat
aufgefuihrten Versicherungssumme bei Verunstaltung des Ge-
sichts und 5% bei Verunstaltung anderer normalerweise sicht-
barer Kérperteile, maximal aber CHF 10'000.-.

D. Falligkeit

Generali bezahlt die geschuldeten Leistungen, sobald die vo-
raussichtlich bleibende Invaliditdt oder der asthetische Scha-
den feststehen und allféllige Taggeldzahlungen aufgehort ha-
ben.

52. Beschadigung von Reisegepédck und Zubehér
Versichert ist die Beschadigung von Kleidern und Gegenstan-
den, die zum persoénlichen Bedarf mitgefuhrt werden (Reise-
gepéck). Dies fur Fahrzeuge ohne besondere Vereinbarung bis
maximal CHF 1'000.- pro Person und Schadenfall.

Wird das gesamte Reisegepack zerstért, so bezahlt Generali
einen Vorschuss von CHF 500.- pro Person und Schadenfall
fir den Kauf der nétigsten Sachen (Starter-Kit).

Fir Personenwagen und Nutzfahrzeuge bezahlt Generali aus-
serdem die Kosten fir Reparatur oder Ersatz von folgendem
beschadigtem Zubehér: Sitzen, Sitziberzliigen, Teppichen,
Sicherheitsgurten und Kopfsttitzen. Dies bis zu einem Hochst-
betrag von CHF 1'000.- pro Schadenfall.

All diese Kosten bezahlt Generali nur, wenn Reisegepéck und
Zubehor bei einem durch diesen Vertrag gedeckten Unfall be-
schédigt wurden. Dabei muss ein Zusammenhang bestehen
zwischen dem Unfall und der Beschadigung. Oder wenn der
Schaden wegen Hilfeleistung an Personen passiert, die in ei-
nen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die gleichen Leistungen
werden auch fur Drittpersonen gewahrt, die den versicherten
Personen Beistand leisten.

Bei Totalschaden bezahlt Generali die Kosten flir die Neuan-
schaffung (Neuwert), bei Teilschaden die Kosten fur Reinigung,
Reparatur oder Wiederinstandstellung.

Nicht versichert sind: Schmucksachen, Kostbarkeiten, Bar-
geld, Wertpapiere (auch Benzingutscheine), Sparhefte und be-
rufliche Sachen wie Werkzeuge und Musterkollektionen.

Von der Deckung ausgeschlossen sind Ruickgriffs- und Aus-
gleichsansprtiche Dritter fur Leistungen, die sie dem Gescha-
digten ausgerichtet haben.

53. Bestehende Krankheiten und Gebrechen

Hatte die versicherte Person schon vor dem Unfall Krankhei-
ten, Krankheitszustinde oder Gebrechen, die nun negativ auf
die Unfallfolgen wirken, dann kirzt Generali die Leistungen.
Dies gilt auch dann, wenn die Gebrechen unabhangig vom
Unfall entstanden sind und sich negativ auf die Unfallfolgen

Generali Allgemeine Versicherungen AG
Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.
Unsere Datenschutzerklarung ist unter generali.ch/datenschutz abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden. 16/21


http://www.generali.ch/de/datenschutz

auswirken. Die Kiurzung erfolgt nach fachlicher Einschatzung
verhaltnismassig. Auf die Versicherung der Heilungskosten hat
dies keinen Einfluss (Art. 49 AVB).

54. Anspruchsabtretung und -verpfandung

lhre Anspriiche auf die versicherten Leistungen kénnen Sie
ohne ausdriickliche Zustimmung von Generali weder abtreten
noch verpfanden.

E. Flotten Assistance

FUr die Assistance haben wir eine Partnerin: Die Europ Assis-
tance (Schweiz) AG in Nyon erbringt diese Leistungen fiir Sie
auf unsere Kosten.

56. Allgemeines

Falls Sie Anspruch auf Leistungen aus anderen Versicherungs-
vertrdgen haben, bezahlt Generali nur den Teil der Leistungen,
der die Deckung des anderen Vertrags Ubersteigt. Fir die As-
sistance-Leistungen kann aber ein Vorschuss gewahrt wer-
den. Sie missen die Leistungsanspriiche aus anderen Versi-
cherungsvertragen in der Hohe des Vorschusses an einen der
genannten Leistungstréger abtreten.

Mit Ausnahme der Art. 56-59 ist in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen Allgemeines fiir die Motorfahrzeugversi-
cherung Flotte unter A und Besonderes unter Flotten Assis-
tance geregelt.

Wenn in den Allgemeinen Bestimmungen fur die Versiche-
rungsdeckungen unterschiedliche Regelungen gelten, gelten
fir die Flotten Assistance die Regeln der Haftpflichtversiche-
rung.

57. Versicherte Fahrzeuge und versicherte Personen
lhre Versicherung ist nur glltig fir

— Personenwagen,

— Motorrader,

— Lieferwagen,

- leichte Wohnmobile,

— Lastwagen bis 40 t,

— Wohnanhénger bis 7'500 kg,

— sowie auf Anh&nger mit einem Leergewicht unter 750 kg.

Diese Aufzéhlung ist abschliessend.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

— Mietfahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Handlerschildern,

— Fahrzeuge zu gewerbsmassigen Personentransporten
(z. B. Taxis, Busse, Kleinbusse),

— Fahrschulfahrzeuge, sofern sie von einem Fahrschiler ge-
lenkt werden,

— Transportierte Giter sind in der Flotten Assistance nicht
berucksichtigt.

55. Verhaltnis zur Haftpflicht des Halters

Die Leistungen von Generali aus der Todesfall-, Invaliditats-,
Taggeld- und Spitaltaggeldversicherung werden zusatzlich zu
den Leistungen aus der Haftpflichversicherung ausbezahlt.
Die Leistungen von Generali werden nur als Haftpflichtan-
spriiche angerechet, wenn der Halter oder Fahrzeugfihrer die
Haftpflichtentschadigung selber bezahlen muss. Zum Beispiel
bei einem Ruckgriff.

Versichert sind

— Sie als Versicherungsnehmer (private Person oder Unter-
nehmung),

— Sie als Lenker und Insasse des versicherten Fahrzeuges,

— max. 3 Fahrzeuginsassen.

58. Wann gilt die Versicherung?
Die Assistance-Leistungen gelten nur, wenn lhre Reise nicht
langer als 90 Tage am Stlick dauert.

59. Aussergewdhnliche Umsténde

Europ Assistance ist nicht verantwortlich flr Félle, in denen

Hilfeleistungen aufgrund folgender Ereignisse schlecht oder

verspatet erbracht werden:

— Burgerkrieg

— Krieg im Ausland

— Bekannte politische Unsicherheit

— Aufruhr

— Terroranschlagen

— Zusammenrottungen

— Vergeltungsmassnahmen

— Einschrénkung des freien Personen- und Giterverkehrs in
Einzelféllen oder allgemeiner Art

- Streik

— Vulkanausbrtchen

— Erdbeben

— Felsstlirzen

— Erdrutschen

— Lawinen

— Stlrmen

— Wirbelstiirmen

- Uberschwemmungen

— Hochwasser

— Kernspaltung oder anderen Fallen hoherer Gewalt

Europ Assistance ist nicht verantwortlich daftir, wenn Hilfeleis-
tungen schlecht oder verspétet erbracht werden, weil notwen-
dige Dokumente wie zum Beispiel der Fahrzeugausweis nicht
oder verspatet eintreffen.

Technische Strassenassistance

60. Versicherte Ereignisse

Die Flotten Assistance deckt folgende Ausfélle des versicher-
ten Fahrzeuges:
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1. Panne

Sie haben Anspruch auf Hilfe bei einer Panne. Unter einer
Panne verstehen wir jeden mechanischen oder elektronischen
Materialdefekt, der dazu flhrt, dass das Fahrzeug in eine Ga-
rage oder Werkstatt zur Reparatur gebracht werden muss
(Pannenhilfe oder Abschleppen).

Sie haben auch das Recht auf Pannenhilfe in folgenden Féllen:
Sie haben den Fahrzeugschliissel im Fahrzeug vergessen.
Sie haben den Fahrzeugschlissel verloren.

Sie haben eine Reifenpanne.

Sie haben einen falschen Treibstoff getankt.

Keinen Anspruch auf Leistungen haben Sie bei
— einem Produktriickruf,

— Anbringung von Zubehér,

— Lackieren und

— unangebrachter Alarmausldsung.

2. Unfall
Sie haben Anspruch auf Hilfe bei einem Unfall.

Unter einem Unfall verstehen wir

— jede Kollision,

das Auffahren auf ein festes oder bewegliches Objekt,
Umkippen,

Abkommen von der Strasse,

Feuerausbruch oder Explosion,

was dazu fuhrt, dass das Fahrzeug in eine Garage oder Werk-
statt zur Reparatur gebracht werden muss (Pannenhilfe oder
Abschleppen).

3. Diebstahl

Sie haben Anspruch auf Hilfe bei einem Diebstahl. Das Fahr-
zeug gilt als gestohlen, sobald Sie eine Meldung an die zu-
standige Behoérde (Polizei) gemacht und Europ Assistance eine
Diebstahlbescheinigung zugestellt haben.

4. Diebstahlversuch

Sie haben Anspruch auf Hilfe bei einem Diebstahlversuch. Un-
ter Diebstahlversuch verstehen wir jede b&swillige Handlung,
die dazu fuhrt, dass das Fahrzeug in eine Garage oder Werk-
statt zur Reparatur gebracht werden muss (Pannenhilfe oder
Abschleppen). Sie miissen den Vorgang der zustédndigen Be-
hérde (Polizei) melden und eine Kopie der Meldung an Europ
Assistance schicken.

61. Ausfall des Fahrzeuges

Der Ausfall des Fahrzeuges beginnt ab dem Zeitpunkt, ab dem
es in der néchsten Garage eingestellt wird. Der Mechaniker
muss die Dauer des Ausfalls angeben, wenn er das Fahrzeug
Ubernimmt. Der Ausfall ist beendet, wenn die Reparaturarbei-
ten effektiv ausgefihrt sind.

62. Bereitstellung eines Mietfahrzeuges

Sie kdnnen im Schadenfall ein Ersatzfahrzeug mieten, das am
Schadenort verfligbar ist. Fir das Mietfahrzeug gelten die nor-
malen Bestimmungen des Vermieters (Mindestalter, Kreditkar-
te usw.).

Die Versicherung bezahlt dabei die Kosten, um lhre Mobilitat
wiederherzustellen. Die Versicherung bezahlt keine Kosten fur
die Weiterfiihrung der Geschéftstatigkeit und keine Entschadi-
gung bei Geschéftsausfall.

Die Wahl des Transportmittels und der Kategorie des Mietfahr-
zeuges obliegt Europ Assistance.

63. Assistance-Leistungen

1. Leistungen in der Schweiz

1.1 Pannenhilfe/Abschleppen

Europ Assistance veranlasst und tGbernimmt die Pannenhilfe
am Schadenort oder schleppt das Fahrzeug bis zur ndchsten
Garage ab. Diese Regelung gilt bis zu einem Hdéchstbetrag
von CHF 3'000.-, oder bis zu einem Hochstbetrag von CHF
5'000.-, falls Kosten fir die Bergung des Fahrzeuges anfal-
len.

1.2. Ausfall des Fahrzeuges

1.2.1. Abwarten der Reparaturarbeiten

Sie kdnnen am Schadenort warten, bis lhr Fahrzeug repariert
ist. Falls aus diesem Grund notwendig, bezahlt Europ Assis-
tance lhnen die Hotelkosten (Zimmer mit Frihstlck) fir eine
Nacht bis max. CHF 150.— pro versicherter Person.

1.2.2 Transport des Versicherten

Falls Sie nicht warten kénnen, bis Ihr Fahrzeug repariert ist,
oder es gestohlen wurde, hilft Ihnen Europ Assistance bei der
Weiterreise. Sie kdnnen lhre Fahrt bis zu Ihrem Reiseziel oder
Wohnort fortsetzen bzw. ausléndische Personen kdnnen an
Ihren Aufenthaltsort in der Schweiz zurlickkehren mit

— einem Bahnbillet 1. Klasse oder

— mit einem Mietwagen (gemass Art. 62) fir max. 24 Stunden.

1.2.3. Riickholung des Fahrzeuges

Sobald lhr Fahrzeug repariert oder das gestohlene Fahrzeug
gefunden wurde, kdnnen Sie es abholen. Sie (oder eine Person
Ihrer Wahl) erhalten dafiir von Europ Assistance

— ein Bahnbillett 1. Klasse oder

— einen Mietwagen (gemass Art. 62) fir max. 24 Stunden.

1.2.4 Riickfiihrung des Fahrzeuges (Gewicht < 3'500 kg)
Wenn eine Reparatur vor Ort nicht innerhalb von 5 Tagen mog-
lich ist, wird Ihr Fahrzeug zu der von Ihnen Ublicherweise auf-
gesuchten Garage gebracht. Europ Assistance organisiert und
bezahlt die Kosten hierfiir bis zu einer Hohe von max. CHF
3'000.-.

Diese Leistung gilt nur fir Fahrzeuge mit einem Gewicht von we-
niger als 3'500 kg. Bei Fahrzeugen mit einem héheren Gewicht
wendet Europ Assistance die Bedingunen von Art. 1.2.3 an.

1.2.5 Parkplatzkosten
Europ Assistance Ubernimmt die Parkplatzkosten bis zum
Hoéchstbetrag von CHF 250.-

2. Leistungen im Ausland

2.1 Pannenhilfe/Abschleppen

Europ Assistance veranlasst und Ubernimmt die Pannenhilfe
am Schadenort oder schleppt das Fahrzeug bis zur nachsten
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Garage ab. Diese Regelung gilt bis zu einem Hoéchstbetrag
von CHF 3'000.-, oder bis zu einem Hochstbetrag von CHF
5'000.-, falls Kosten fir die Bergung des Fahrzeuges anfallen.

2.2. Ausfall des Fahrzeuges bis zu 48 Stunden

Sie kdnnen am Schadenort warten, bis Ihr Fahrzeug repariert

ist. Sie kénnen dabei zwischen einer Ubernachtung im Hotel

vor Ort oder der Nutzung eines Mietfahrzeuges wéhlen:

— Hotel: Falls notwendig, bezahlt Europ Assistance lhnen die
Hotelkosten (Zimmer mit Frihstiick) fir hdchstens 2 Nach-
te bis max. CHF 150.- pro versicherter Person und Nacht.

— Mietfahrzeug: Sie erhalten ein Mietfahrzeug (geméass
Art. 62) fir maximal 48 Stunden.

Diese Leistung kdnnen Sie nicht mit der «Rlckholung des
Fahrzeuges» (Art. 2.3.3.) kombinieren.

2.3 Ausfall des Fahrzeuges ldnger als 48 Stunden

2.3.1 Abwarten der Reparaturarbeiten am Schadenort

Sie kénnen am Schadenort warten, bis Ihr Fahrzeug repariert

ist. Sie kdnnen dabei zwischen einer Ubernachtung im Hotel

vor Ort oder der Nutzung eines Mietfahrzeuges wéhlen:

— Hotel: Falls notwendig, bezahlt Europ Assistance lhnen die
Hotelkosten (Zimmer mit Frihstiick) fir héchstens 5 Nach-
te bis max. CHF 150.- pro versicherter Person und Nacht.

— Mietfahrzeug: Sie erhalten ein Mietfahrzeug (geméass
Art. 62) fir maximal 5 Tage.

Diese Leistung kdnnen Sie nicht mit der «Rlckholung des
Fahrzeuges» (Art. 2.3.3.) kombinieren.

2.3.2 Transport des Versicherten

Falls Sie nicht warten kénnen, bis lhr Fahrzeug repariert ist, oder

es gestohlen wurde, hilft lIhnen Europ Assistance bei der Weiter-

reise. Sie kdnnen lhre Fahrt bis zu lhrem Reiseziel oder Wohn-

sitz in der Schweiz fortsetzen. Auslédndische Personen kénnen

an lhren Aufenthaltsort in der Schweiz zuriickkehren mit

— einem Bahnbillet 1. Klasse oder einem Flugticket
(Economy- Klasse), falls die Bahnreise langer als 7 Stun-
den dauert

- mit einem Mietwagen (geméss Art. 62) fir max. 48
Stunden.

2.3.3. Riickholung des Fahrzeuges

Sobald Ihr Fahrzeug repariert oder das gestohlene Fahrzeug

gefunden wurde, kénnen Sie es abholen. Sie (oder eine Person

lhrer Wahl) erhalten daflir von Europ Assistance

— ein Bahnbillett 1. Klasse oder, falls die Bahnreise mehr als 7
Stunden dauert, ein Flugticket in der Economy-Klasse, oder

— einen Mietwagen (geméss Art. 62) fir max. 48 Stunden.

2.3.4. Rickfiihrung des Fahrzeuges aus dem Ausland
(Gewicht < 3'500 kg)

Wenn eine Reparatur vor Ort nicht innerhalb von 5 Arbeits-
tagen moéglich oder ein wiedergefundenes gestohlenes Fahr-
zeug nicht fahrbereit ist, wird lhr Fahrzeug zu der von Ihnen
Ublicherweise aufgesuchten Garage in der Schweiz gebracht.
Europ Assistance organisiert und bezahlt diesen Transport bis
zu einem maximalen Wert in H6he des Zeitwerts des Fahr-
zeuges.

Ist es nicht moéglich, das Fahrzeug in dieser Garage einzu-
stellen, wahlt Europ Assistance die ndchste Garage an lhrem
Wohnsitz. Europ Assistance flihrt das Fahrzeug so rasch wie
moglich zurlick. Europ Assistance haftet nicht flr Verzégerun-
gen, die ohne ihre Schuld entstehen.

Wird das versicherte Fahrzeug nicht in die Schweiz zuriickge-
fihrt, unterstltzt Europ Assistance Sie bei den Formalitéaten fir
die Vernichtung des Fahrzeuges. Die Kosten der Verwertung
oder Vernichtung des Fahrzeuges sind von lhnen zu tragen.

Diese Leistung gilt nur fir Fahrzeuge mit einem Gewicht von we-
niger als 3'500 kg. Bei Fahrzeugen mit einem héheren Gewicht
wendet Europ Assistance die Bedingunen von Art. 2.3.3 an.

2.3.5 Parkplatzkosten
Europ Assistance Ubernimmt die Parkplatzkosten bis zum
Hochstbetrag von CHF 250.— pro Schadenfall.

2.4. Kosten fiir Sachverstandigengutachten

Europ Assistance Ubernimmt Kosten in Hohe von max. CHF
250.— fur die Feststellung des Schadenumfangs und die Be-
grindung der Ruckfuhrung.

2.5 Ersatzteilversand ins Ausland

Wenn Ersatzteile, die zur Reparatur bendtigt werden, nicht
am Schadenort beschafft werden kénnen, werden diese von
Europ Assistance so rasch wie mdglich bestellt und an den
Schadenort geschickt. Europ Assistance Ubernimmt die Ver-
sandkosten bis zum Héchstbetrag von CHF 1'000.- pro Scha-
denfall. Europ Assistance kann den Kaufpreis der Ersatzteile
vorschiessen. In diesem Fall missen Sie den Betrag bezahlen,
sobald Sie die Rechnung erhalten.

Sollten Zollgebihren anfallen, sind diese ebenfalls von lhnen
zu tragen.

2.6. Kostenvorschuss fiir Reparatur im Ausland

Kénnen Sie dank einer Reparatur im Ausland mit Ihrem Fahr-
zeug weiterreisen, kann Europ Assistance lhnen pro Schaden-
fall max. CHF 2'000.- vorschiessen. Dieser Betrag gilt fir un-
bedingt notwendige Reparaturen.

Sobald Sie die Rechnung fiir diese Reparaturen erhalten, muis-
sen Sie den vorgeschossenen Betrag innerhalb von 30 Tagen
an Europ Assistance zurlickzahlen.

Ist eine Reparatur vor Ort nicht moglich, wird kein Vorschuss
gewahrt.

64. Ausschliisse

Nicht versichert sind folgende Félle:

— Kosten, die ohne Zustimmung von Europ Assistance an-
fallen und/oder in der vorliegenden Vereinbarung nicht
ausdrlcklich vorgesehen sind,

— Fahrzeuge, die nicht von einem Pannendienst zuganglich
sind,

— Kosten, flr die keine Originalbelege vorgelegt werden,

— Schaden bei Fahrten auf Rennstrecken, Rundkursen oder
auf Verkehrsflachen, die zu solchen Zwecken bentzt
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werden sowie bei der Teilnahme an Trainingsfahrten oder
Wettbewerben im Gelande oder bei Fahrlehrgéngen. Ver-
sichert sind jedoch Schaden bei Fahrten in der Schweiz
wahrend gesetzlich vorgeschriebenen Kursen bei dafilr
lizenzierten Kursanbietern,

— Folgen eines Missbrauchs von Medikamenten, Drogen und
ahnlichen nicht arztlich verordneten Produkten und von
Alkoholmissbrauch,

— Folgen vorsatzlicher oder betriigerischer Handlungen des
Versicherten oder von Selbstmordversuchen,

— Folgen eines Fahrzeugausfalls wegen Wartungsarbeiten,

— Wiederholte Pannen infolge Nichtausflihrung der Reparatur
des Fahrzeuges (z. B. defekte Batterie) nach der ersten
Hilfeleistung von Europ Assistance,

— Pannen wegen Treibstoffmangel,

— Kosten der Fahrzeugreparatur,

— Die mit dem Anhanger transportierten Materialien und Tiere,
— Diebstahl von Gepéck, Material und Gegenstéanden, die im
Fahrzeug zurlickgelassen wurden, oder von Fahrzeugzu-

behdr (insbesondere Radio),

— Treibstoff und Autobahngebuihren,

— Selbstbehalt fur Mietfahrzeug,

- Kosten fiir Ubergewicht von Fluggepéck sowie Beférde-
rungskosten flr Gepack, das nicht zusammen mit dem
Versicherten transportiert werden kann,

— Verpflegungskosten (Mahlzeiten und Getrénke) und die
Telefonkosten,

— Kosten wegen Steckenbleibens eines Fahrzeuges,

— Folgen von Ursachen gemass Art. 37 lit. d) der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Flotte sowie Folgen von
Ereignissen wie Streik, Felssturz, Erdrutsch, Lawine, Un-
wetter, Wirbelsturm, Uberschwemmung, Hochwasser und
anderen Fallen hdherer Gewalt.

Medizinische Strassenassistance

65. Medizinische Assistance im Ausland

1. Transport/Riicktransport in die Schweiz

Im Ausland sind Sie nur versichert, wenn Ihre Reise nicht lan-

ger als 90 Tage dauert. Wenn eine versicherte Person auf Rei-

sen verunfallt, kontaktieren die Arzte von Europ Assistance

den Arzt am Unfallort, um das beste Vorgehen im Interesse der

versicherten Person zu bestimmen. Sobald es deren Gesund-

heitszustand erlaubt, organisiert und bezahlt Europ Assistan-

ce im Rahmen der &rztlichen Weisungen:

— entweder den Ricktransport der versicherten Person an
ihren Wohnsitz

— oder ihren Transport, gegebenenfalls unter &rztlicher Auf-
sicht, in ein geeignetes Spital in der N&he ihres Wohnortes.
Entweder per Krankenwagen, Bahn 1. Klasse (Couchette
oder Sitzplatz), Linienflugzeug oder Krankentransportflug-
zeug.

Nach Riicksprache mit den Arzten kann Europ Assistance ei-
nen ersten Transport der versicherten Person in ein geeignetes
Spital in der N&he des Unfallortes veranlassen. In diesem Fall
organisiert Europ Assistance ein Bett in diesem Spital.

Sobald die Arzte von Europ Assistance den Gesundheitszu-
stand der versicherten Person als ausreichend erachten flr
eine Rickreise ohne arztliche Aufsicht, organisiert und bezahlt

Europ Assistance der versicherten Person ein Flugticket in der
Economy Klasse fur die Riickreise an deren Wohnsitz.

Dieser Transport darf nur mit dem Einverstandnis der Arzte
von Europ Assistance und nach Ricksprache mit dem Arzt am
Unfallort erfolgen. Uber den Zeitpunkt des Transportes, das
Transportmittel sowie den Ort fur den allfélligen Spitalaufent-
halt entscheiden nur der Gesundheitszustand der versicher-
ten Person sowie die geltenden gesundheitspolizeilichen Vor-
schriften.

Diese Leistungen sind mit der in Art. 49 Ziff. 5 lit. a) AVB be-
schriebenen Leistung nicht kumulierbar.

2. Vorschuss fiir Spitalkosten

Wenn die verunfallte Person wahrend ihrer Reise ins Spital

muss, kann sie von Europ Assistance einen Vorschuss von

CHF 5'000.- pro Schadenfall erhalten. Dies, wenn die beiden

folgenden Bedingungen erflillt sind:

- Die Behandlung passiert im Einverstandnis mit den Arzten
von Europ Assistance,

- Die versicherte Person ist geméass Entscheid der Arzte von
Europ Assistance nicht transportfahig.

Wir gewahren keinen Vorschuss ab dem Tag, an dem Europ
Assistance den Transport der versicherten Person vornehmen
kann. Der Vorschuss wird der versicherten Person spéter in
Rechnung gestellt. Falls der Vorschuss nicht innerhalb von 30
Tagen zurtickbezahlt wird, werden 5% Verzugszinsen in Rech-
nung gestellt.

3. Kosten fiir Begleitpersonen

a) Wenn die verunfallte Person mit einer Begleitperson reist:
Muss eine versicherte Person wahrend ihrer Reise am Un-
fallort ins Spital, Gbernimmt Europ Assistance die unvor-
hergesehenen Ubernachtungskosten (Zimmer und Friih-
stlick) fir eine nahestehende Begleitperson, die sich am
Unfallort befindet. Dies fiir maximal CHF 150.— pro Nacht
wahrend maximal 7 Tagen. Weitere Verpflegungskosten
sowie Telefonkosten sind ausgeschlossen.

b) Wenn die verunfallte Person alleine reist:
Wenn die verunfallte Person alleine unterwegs ist, organi-
siert und bezahlt Europ Assistance die Hin- und Rickreise
einer Begleitperson zum Spital am Unfallort. Dies per Bahn
in der 1. Klasse oder per Flug in der Economy-Klasse ab
der Schweiz. Aber nur, wenn sich am Unfallort keine nahe-
stehende Person befindet und die Arzte von Europ Assis-
tance einen Transport der versicherten Person friihestens
nach 7 Tagen erwagen.

Europ Assistance Ubernimmt ebenfalls die Ubernachtungs-
kosten (Zimmer mit Frihstiick) der Begleitperson in der Héhe
von CHF 150.— pro Nacht wéhrend maximal 7 Tagen.

Weitere Verpflegungskosten sowie Telefonkosten sind ausge-
schlossen.

4. Verlangerter Hotelaufenthalt
Wenn der Gesundheitszustand der versicherten Person weder
Spitalaufenthalt noch Riicktransport erfordert, sie ihre Riick-
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reise jedoch nicht antreten kann, tbernimmt Europ Assistance
die unvorhergesehenen Kosten des verldngerten Hotelauf-
enthalts (Ubernachtung und Friihstiick) in der Héhe von CHF
150.— pro Nacht wéhrend maximal 7 Tagen.

Weitere Verpflegungskosten sowie Telefonkosten sind ausge-
schlossen.

5. Begleitung und Betreuung der Kinder

Muss eine versicherte Person wahrend ihrer Reise am Unfall-
ort ins Spital und kann sich nicht um ihre mitgereisten Kinder
unter 16 Jahren kiimmern, organisiert und bezahlt Europ As-
sistance die Hin- und Ruckreise flr eine Begleitperson oder fir
eine Hostess. Dies nur zur Ruckbegleitung der Kinder an ihren
Wohnsitz in der Schweiz per Bahn in der 1. Klasse oder per
Flugzeug in der Economy-Klasse. Die Bahnbillette bzw. Flug-
tickets der Kinder bezahlt ihre Familie.

6. Beschaffung der nétigen Medikamente

Wenn der versicherten Person wahrend ihrer Reise unver-
schuldet die Medikamente ausgehen, die ihr vor der Abreise
verschrieben worden waren, beschaffen die Arzte von Europ
Assistance im Reiseland dasselbe oder ein dhnliches Medi-
kament. Falls dies nicht gelingt, besorgt Europ Assistance
das Medikament in der Schweiz und I&sst es der versicherten
Person mit dem schnellstméglichen Transportmittel zukom-
men.

Die Kosten fir Beschaffung und Versand werden von Europ
Assistance Ubernommen. Die Kosten fiir den Kauf der Medika-
mente werden von Europ Asssistance nur vorgeschossen und
mussen innerhalb von 30 Tagen nach der Rickkehr der ver-
sicherten Person in die Schweiz zurtickbezahlt werden. Wenn
nicht, werden 5% Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

7. Riicktransport der Leiche im Todesfall

Stirbt eine versicherte Person wahrend einer Reise, organisiert
und bezahlt Europ Assistance den Transport der Leiche bis an
den Bestattungsort in der Schweiz.

Europ Assistance Ubernimmt ebenfalls sdmtliche Kosten fiir
die Vorbereitungen und die speziellen Vorkehrungen fir den
Transport.

Diese Leistung ist mit der Leistung in Art. 49 Ziff. 5 lit. a) AVB
nicht kumulierbar. Europ Assistance beteiligt sich zudem an
den Sargkosten bis maximal CHF 800.-.

Die Ubrigen Kosten (insbesondere flr Trauerfeier, Trauerzug,
Beisetzung) gehen zu Lasten der Familie.

66. Medizinische Assistance in der Schweiz

Unsere Leistungen umfassen:

— telefonische Beratung, Betreuung und Organisation vor,
wahrend und nach einem Spitalaufenthalt

— Aufklarung und Hilfe bei medizinischen Fragen oder Be-
handlungsmdéglichkeiten

— Information Uiber Arzte, Therapeuten, Kliniken, Zentren, Ba-
der, ihre medizinischen Fachgebiete und Dienstleistungen

— Versand von Informationsmaterial

— Arztterminvermittlung

— Einholen von Offerten

— Koordination von Eintritt, Austritt oder Verlegungen in
andere Institutionen

— Erkundigung nach Befinden, Prozedere

— Organisation von: Spitex, Rehabilitation, Kuren, Alters- und
Pflegeheimen, Haushaltshilfen

— Organisation von speziellen Hilfsmitteln (z. B. Krlicken,
Rollstuhl, elektrisches Bett, Prothesen, Brillen, Hor-
apparate, orthopadische Hilfsmittel)

— Organisation von Transporten bei ambulanter Behandlung

— Dienstleistungen auf Anfrage wie Blumenservice, Taxi usw.

67. Einschrdankungen des Deckungsumfangs (betreffend
Art. 65 bis 66 AVB)

Europ Assistance kann auf keinen Fall an Stelle eines Notfall-
dienstes handeln, wie z. B. der ortlichen Polizei oder Feuerwehr.

1. Nicht versichert sind (in Ergdnzung zu Art. 46 AVB):

— Massnahmen und Kosten, die ohne Zustimmung von
Europ Assistance getroffen wurden, sowie Massnahmen
und Kosten, die in den Art. 65-66 AVB nicht ausdriicklich
aufgeflhrt sind.

— Situationen im Zusammenhang mit Streikereignissen.

— der Transport geméss Art. 65 AVB bei geringfligigen Be-
schwerden, die am Unfallort behandelt werden kbnnen und
die versicherte Person nicht an der Weiterreise hindern
bzw. keinen Abbruch des Aufenthalts bewirken.

- Kosten fiir Ubergewicht von Fluggepéck sowie Beférde-
rungskosten fir Gepéack, das nicht zusammen mit der
versicherten Person transportiert werden kann.

— Verpflegungs- und Telefonkosten.

— Kosten, fir die keine Originalbelege vorgelegt werden.

2. Ablehnung der Haftung und héhere Gewalt

Europ Assistance haftet nicht, wenn die Leistungen nicht oder
nur verspatet erbracht werden kdnnen wegen héherer Gewalt
oder Ereignissen wie Burgerkrieg oder Auslandskrieg, politischer
Instabilitat, Volksaufstand, Unruhen, terroristischen Handlungen,
Repressalien, Einschrankungen des freien Personen- und Wa-
renverkehrs, Streik, Explosionen oder Naturkatastrophen.

Generali Allgemeine Versicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.

Unsere Datenschutzerklarung ist unter generali.ch/datenschutz abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.

21/21


http://www.generali.ch/de/datenschutz

	A. Gemeinsame Bestimmungen
	1. Grundlagen des Vertrags
	2. Versicherungsarten
	3. Versichertes Fahrzeug
	4. Wann und wo gelten Ihre Versicherungen?
	5. Beginn und Dauer Ihrer Versicherungen
	6. Änderungen der Gefahren
	7. Selbstbehalt
	8. Einseitige Vertragsanpassungen
	9. Kündigung bei einem Schaden
	10. Halterwechsel
	11. Flottenrabatt
	12. Prämienzahlung, Prämienrückerstattung, Prämienabrechnung und Gebühren
	13. Überschussbeteiligung
	14. Kontrollschild hinterlegen
	15. Wechselschilder
	16. Händlerschilder
	17. Mitteilungen
	18. Verzicht auf Rückgriff bei Grobfahrlässigkeit
	19. Anzeigepflicht im Schadenfall
	20. Was passiert, wenn Sie sich nicht an den Vertrag halten?
	21. Anspruchsabtretung und -verpfändung
	22. Gerichtsstand und ergänzendes Recht
	23. Datenschutz
	24. Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen

	B. Haftpflichtversicherung
	25. Versicherte Personen und Fahrzeuge
	26. Versicherungsschutz
	27. Versicherte Leistungen
	28. Einschränkungen des Deckungsumfanges
	29. Arbeitsrisiko
	30. Schadenbehandlung
	31. Rückgriffsrecht
	32. Cross Liability

	C. Kaskoversicherung
	33. Grund der Versicherung
	34. Versicherungsarten
	35. Versicherte Ereignisse
	36. Zusatzversicherungen und Extraleistungen
	37. Einschränkungen des Deckungsumfanges
	38. Versicherte Leistungen
	39. Zusätzliche Leistungen
	40. Schiedskommission
	41. Anspruchsabtretung und -verpfändung
	42. Vorsorglicher Kaskoversicherungsschutz

	D. Unfallversicherung
	43. Grund der Versicherung
	44. Versicherte Personen
	45. Nicht versicherte Personen
	46. Einschränkungen des Deckungsumfanges
	47. Taggeld
	48. Spitaltaggeld
	49. Heilungskosten
	50. Todesfall
	51. Invaliditätsfall
	52. Beschädigung von Reisegepäck und Zubehör
	53. Bestehende Krankheiten und Gebrechen
	54. Anspruchsabtretung und -verpfändung
	55. Verhältnis zur Haftpflicht des Halters

	E. Flotten Assistance
	56. Allgemeines
	57. Versicherte Fahrzeuge und versicherte Personen
	58. Wann gilt die Versicherung?
	59. Aussergewöhnliche Umstände
	60. Versicherte Ereignisse
	61. Ausfall des Fahrzeuges
	62. Bereitstellung eines Mietfahrzeuges
	63. Assistance-Leistungen
	64. Ausschlüsse
	65. Medizinische Assistance im Ausland
	66. Medizinische Assistance in der Schweiz
	67. Einschränkungen des Deckungsumfangs (betreffend Art. 65 bis 66 AVB)


